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In der Welt ist es einfach, den Meinungen anderer 
zu folgen; in der Einsamkeit fällt es leicht, sich 
nach der Meinung anderer zu richten; aber 
ein großer Mann ist der, welcher inmitten der 
Menge vollständig gelassen die Unabhängigkeit 
bewahrt, die er in der Einsamkeit erworben.

Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
US-amerikanischer Philosoph und Schriftsteller
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Organe müssen grundgesetzliche Erwäh-
nung finden. Eine Änderung der Normen 
muss an große Hürden geknüpft sein. 

Es ist darüber hinaus zu überlegen, ob die 
Zuordnung der Gerichte in einem System 
der Justizverwaltung, welches der Exeku-
tive zuzuordnen ist, richtig platziert ist.

Dazu gehört auch der Rechtspfleger als 
Zweite Säule der Dritten Gewalt. Jetzt 
müssen unverzüglich Schritte folgen, die 
die Stellung dieses Organs der Rechtspfle-
ge stärken. Dazu gehören zum Beispiel die 
Schaffung eigener Vertretungsorgane zur 
Verteilung der Geschäfte und der Vertre-
tung gegenüber den Dienstherren.

In diesem Sinne wünsche ich ein span-
nendes Jahr 2025 mit tiefen inhaltlichen 
Diskussionen. 

Ihr/Euer Bundesvorsitzender 
Mario Blödtner

(c) BDR
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wenn die Demokratie ins Wanken gerät, 
ist das Bundesverfassungsgericht gefor-
dert. Damit dieses nicht auch noch ins 
Wanken gerät, hat der Gesetzgeber gerade 
einen größeren Schutz im Grundgesetz 
installiert. 

Was ist aber mit dem Staat im Allgemei-
nen und mit dem Rechtsstaat im Beson-
deren? Reicht ein gut geschütztes Bundes-
verfassungsgericht aus, wenn mutmaßli-
che Demokratiefeinde angreifen?

Nach meiner Überzeugung muss der Staat 
insgesamt gefestigt und geschützt werden. 
In der Zeit der Coronakrise hat der Staat 
überzeugend bewiesen, wie gut er funk-
tioniert. Wir benötigen ebendiesen Staat 
zum Schutz der gesamten Bevölkerung, 
unabhängig davon, gegen welchen Angriff 
er sich zu erwehren hat. Damit meine ich 
besonders die Kommunen, die Polizei und 
die Justiz. Alle staatsnotwendigen Organe 
müssen für einen Krisenfall (und das kann 
eben auch ein Angriff auf die Demokratie 
und ihre Grundfeste sein) bestmöglich ge-
schützt werden. 

Deshalb müssen diese im Grundgesetz 
einen besonderen Platz erhalten, der den 
gleichen Änderungsmaßstab erhalten 
muss, wie der des Bundesverfassungsge-
richts. Und bei Letzterem genügt es auch 
nicht, nur die Wahl und Abwahl der Ver-
fassungsrichter zu erschweren. 

Die Justiz als Dritte Gewalt muss einen 
besonderen Platz im Staat erhalten. Seine 

Mario Blödtner, BDR-Bundesvorsitzender

Endlich umfassend aktiv 
werden zum Schutz der 

unabhängigen Rechtspflege!
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BDRhauptstadtFORUM 2025BDRhauptstadtFORUM 2025

Podiumsdiskussion mit anschließendem StehempfangPodiumsdiskussion mit anschließendem Stehempfang

Montag, 7. April 2025, 18:30 Uhr Montag, 7. April 2025, 18:30 Uhr 
in der Vertretung der Hansestadt Bremenin der Vertretung der Hansestadt Bremen

Einlass ab 18 UhrEinlass ab 18 Uhr

„Unabhängigkeit der Justiz und des „Unabhängigkeit der Justiz und des 
Rechtspflegers stärken!“Rechtspflegers stärken!“
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Herzlichen Herzlichen 
Glückwunsch!Glückwunsch!

Am 26. November 2024 feierte unser 
Ehrenmitglied Margot Weingärtner ihren 
75. Geburtstag. 

Die Jubilarin darf getrost als Vorreiterin 
der Frauen an der Spitze des BDR 
gelten: Sie wurde im Dezember 1990 auf 
der Präsidiumssitzung in Bebra zunächst 
kommissarisch und ohne Stimmrecht für die 
Kassenführung des BDR-Bundesverbands 
eingesetzt. Der Rechtspflegertag 1994 
in Würzburg hat sie in dieser Aufgabe 
zur ersten weiblichen Stellvertretenden 

BDR-Bundesvorsitzenden gewählt. Für 
ihre hervorragenden Leistungen und ihre 
Verdienste um Rechtspflegerschaft und 
Verband wurde Kollegin Weingärtner auf 
dem Rechtspflegertag 2001 in Hamburg 
zum Ehrenmitglied des BDR ernannt - 
auch insoweit war sie die erste Frau, der 
diese Anerkennung zuteil wurde. 

Die Bundesleitung gratuliert der Jubilarin 
ganz herzlich zum Geburtstag und wünscht 
ihr viel Glück und Gesundheit.

Die BDR-Bundesleitung

BDR-Ehrenmitglied Margot Weingärtner

(c) BDR
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Mit großer Trauer müssen wir den Tod 
unseres Ehrenmitglieds, des Kollegen 
Wolfgang Hildner mitteilen. 

Wolfgang Hildner hat mehr als 50 Jahre in 
verantwortlicher Position die Interessen der 
Rechtspfleger und aller Justizbediensteten 
vertreten. Zunächst im Bund Deutscher 
Justizbeamter (heute DJG), dann im BDR 
Landesverband Saarland, war er im 

Vorstand aktiv. Bundesweit erarbeitete er 
sich höchstes Ansehen durch seine Tätigkeit 
im Förderverein für Rechtsreform und 
Rechtspflegerfortbildung, wo er seit 1982 bis 
2016 zuerst als Geschäftsführer, dann als 
Vorsitzender viel Zeit und Kraft investierte. 
Dass die jährlichen Fortbildungen für 
Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger auf 
höchstem Niveau stattfinden konnten, ist auch 
sein Verdienst. Für seine herausragenden 
Leistungen zum Wohle der Rechtspfleger 
wurde er auf dem Rechtspflegertag 2016 
in Trier zum Ehrenmitglied des Bundes 
Deutscher Rechtspfleger ernannt.

In seiner Freizeit widmete sich Wolfgang 
Hildner nicht nur mit Leidenschaft der 
Fotografie, sondern war auch archäologisch 
sehr interessiert und an Ausgrabungen aus 
römischer und keltischer Zeit beteiligt.

Unser Mitgefühl gilt seinen Hinterbliebenen. 
Der Bund Deutscher Rechtspfleger wird 
Wolfgang Hildner ein ehrendes Andenken 
bewahren.

Die BDR-Bundesleitung

Wir trauern: Wir trauern: 
Wolfgang Hildner ist verstorbenWolfgang Hildner ist verstorben

BDR-Ehrenmitglied Wolfgang Hildner, 27. September 1943–9. Dezember 2024

(c) BDR
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Mit dem Entwurf soll eine Effi-
zienzsteigerung in der Mobiliarvoll-
streckung in Geldforderungen und 
durch die Zuständigkeitsübertragun-
gen zur richterlichen Entlastung bei-
tragen.

Der vorliegende Entwurf ist das Rest-
produkt der Gesetzesinitiative zur 
Neuordnung der Zuständigkeiten in 
Zwangsvollstreckungs- und Insol-
venzsachen und Vereinheitlichung 
von Zuständigkeiten durch Aufhe-
bung der Länderöffnungsklauseln 
des § 19 RPflG. Der vorliegende Ent-
wurf hat die Ziele der ursprünglichen 
Initiative vollständig aus den Augen 
verloren und ist nicht geeignet, die 
mit diesem Entwurf verfolgten Ziele 
zu erreichen.

1.  
Artikel 1 Änderung des 
Rechtspflegergesetzes:

Die Aufhebung der Öffnungsklausel 
in Nachlass- und Teilungssachen und 
gleichzeitige bundesweite Übertragung 
der betreffenden Geschäfte in Nachlass- 
und Teilungssachen wird grundsätzlich 
begrüßt. Die bereits in 11 Bundeslän-
dern erfolgte Übertragung der entspre-
chenden Geschäfte hat seit vielen Jahren 
gezeigt, dass der Rechtspfleger aufgrund 
seines qualifizierten und hochwertigen 
Studiums befähigt ist, die rechtlich hoch 
komplexen Fallkonstellationen im Nach-
lassrecht zu bewältigen. Die Übertra-
gung hat damit die Stellung des Rechts-
pflegers als Organ der Rechtspflege er-

heblich gestärkt. Zudem hat das Gebiet 
des Nachlassrechts im Jurastudium eine 
geringere Wertigkeit im Vergleich zu 
anderen Rechtsgebieten und ist u.a. aus 
diesem Grund nicht vorrangig in der 
richterlichen Bearbeitung anzusiedeln. 
Eine bundeseinheitliche Übertragung 
ist daher in jedem Fall angezeigt, not-
wendig und auch leistbar.

Die im Referentenentwurf vorgese-
hene Übertragung bedeutet jedoch in 
vielen Bundesländern einen erheblichen 
Rückschritt zur jetzigen Zuständigkeit, 
da bereits aufgrund der aktuell gelten-
den Länderöffnungsklausel eine weiter-
gehende Übertragung stattgefunden 
hat, auch für Fällen, bei denen auslän-
disches Recht zur Anwendung kommt. 
Die Aufhebung der Öffnungsklausel 
und bundesweite Neufassung gemäß 
§  16 RPflG-E würde in den Bundes-
ländern, die von der Öffnungsklausel 
in vollem Umfang Gebrauch gemacht 
haben, dazu führen, dass bereits erfolgte 
Übertragungen wieder rückgängig ge-
macht würden und bereits übertragene 
Geschäfte wieder in die Zuständigkeit 
des Richters gelangen würden. Diese 
Änderung kann keinesfalls befürwortet 
werden. Der Entwurf stellt insoweit ei-
nen Misstrauensbeweis in die Tätigkeit 
der Rechtspfleger dar und beseitigt eine 
bislang funktionierende Praxis.

Unabhängig davon wird angemerkt, 
dass es einer Klarstellung des Wortlauts 
in § 16 RPflG in der aktuellen Fassung 
bezüglich Auslandssachen bedarf. Der-
zeit ist strittig, ob ein Richtervorbehalt 
nur dann besteht, wenn materiell recht-

15. November 2024: Stellungnahme zum Gesetzentwurf

Zur Zuständigkeitskonzentration der zivil- 
rechtlichen Mobiliarvollstreckung bei den  
Gerichtsvollziehern und zu Zuständig-
keitserweiterungen für die Rechtspfleger 
in Nachlass- und Teilungssachen 

Aktenzeichen 374100#0009#0010
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lich ausländisches Erbrecht anzuwenden 
ist oder auch in den Fällen, in denen 
Vorfragen nach ausländischem Recht 
zu beurteilen sind oder es sogar nur im 
Rahmen des Möglichen ist, dass auslän-
disches Recht zu prüfen ist, z. B. weil 
die verstorbene Person eine ausländische 
Staatsangehörigkeit hatte oder eine Ver-
fügung von Todes wegen im Ausland er-
richtet hat. Ist z.B. in einem Erbschein-
verfahren mit gesetzlicher Erbfolge die 
Eheschließung der verstorbenen Person 
im Ausland erfolgt, und der Rechtspfle-
ger kommt zu dem Ergebnis, das deut-
sches Güterrecht anzuwenden ist, liegt 
dann bereits ein Fall vor, bei dem „aus-
ländisches Recht in Betracht“ kommt 
und ist für die Erteilung des Erbscheins 
der Richter zuständig? Die überwiegen-
de gerichtliche Praxis hat in solchen Fäl-
len bisher keinen Richtervorbehalt ge-
sehen, in der jüngeren Rechtsprechung 
(vgl. OLG Köln, Beschl. v. 18.5.2020 – 
2 Wx 89/20; 2 Wx 95/20; OLG Hamm, 
Beschluss vom 18.7.2024, 10 W 12/24) 
wird dies jedoch anders beurteilt. 

Dass die Erteilung von Erbscheinen, 
Europäischen Nachlasszeugnisses und 
anderen Rechtsnachfolgebescheinigun-
gen in Nachlasssachen weiterhin dem 
Richter vorbehalten sein soll, wenn die 
Anwendung ausländischen Rechts in 
Betracht kommt, muss in Frage gestellt 
werden. Wegen des in der EuErbVO 
geschaffenen Gleichlaufs der Anknüp-
fungspunkte sowohl für die internatio-
nale Zuständigkeit (Art. 4 EuErbVO), 
als auch für das anzuwendende Recht 
(Art. 21 EuErbVO) an den gewöhn-
lichen Aufenthalt des Erblassers ist seit 
Einführung der EuErbVO, in der über-
wiegenden Zahl der Fälle, für die deut-
sche Gerichte zuständig sind, materielles 
deutsches Erbrecht anzuwenden. Die 
Annahmen in der Gesetzesbegründung 
müssen mehr als in Zweifel gezogen  
werden. 

Am Beispiel von Baden-Württem-
berg, das durch Verordnung des Justiz-
ministeriums zur Aufhebung von Rich-
tervorbehalten und Übertragung rich-
terlicher Aufgaben auf den Rechtspfleger 
vom 7.7.2017 die Vorbehalte des § 16 
Abs. 1 Nr. 2, Nr. 5 (soweit der Erblasser 

den Testamentsvollstrecker nicht selbst 
ernannt oder einen Dritten zu dessen 
Ernennung bestimmt hat, sowie die Nr. 
6 und 7 und Abs. 2 RpflG, aufgehoben 
hat, sei die praktische Auswirkung dar-
gestellt. 

Auf 12 Monate gerechnet beträgt 
der Pebb§y-Sollbedarf im richterlichen 
Bereich 4,56 Arbeitskraftanteile und 
bei den Rechtspflegern 125,16 Arbeits-
kraftanteile. Obwohl die Öffnungsklau-
sel noch nicht vollständig umgesetzt ist, 
werden mehr als 96 % der Entscheider-
tätigkeit vom Rechtspfleger wahrge-
nommen. Vor diesem Hintergrund be-
dürfen die Annahmen auf Seite 29 der 
Gesetzesbegründung keiner weiteren 
Kommentierung. Dies lässt eigentlich 
nur einen Schluss zu: die vollständige 
Aufhebung der Richtervorbehalte in 
Nachlasssachen.Damit wären die Zu-
ständigkeitsfragen geklärt und ein Qua-
litätsverlust wäre nicht zu befürchten. 
Dem Rechtspfleger die Qualifikation für 
die Anwendung ausländischen Rechts 
abzusprechen ist nach unserem Dafür-
halten nicht gerechtfertigt. Auf OLG 
Celle, Beschluss vom 19.6.2023 – 6 W 
65/23, wird hingewiesen. 

Eine Umsetzung des vorliegenden 
Entwurfs würde demnach in den meis-
ten Ländern zu Rückübertragung von 
Aufgaben vom Rechtspfleger auf den 
Richter führen und nicht wie angenom-
men umgekehrt. Diesen Schritt ist man 
bereits beim Insolvenzplanverfahren im 
Rahmen des ESUG gegangen, was zur 
keinerlei Verbesserung in der Verfah-
rensabwicklung geführt hat.
 

2.  
Artikel 2, 3 Änderung des 
Einführungsgesetzes zur 
Zivilprozessordnung und 
der Zivilprozessordnung

Der vorliegende Referentenentwurf hat 
mit der ursprünglichen Zielrichtung der 
Neuordnung der Zuständigkeiten in 
Zwangsvollstreckungs- und Insolvenz-
sachen nichts mehr gemein. Vor die-

Hintergrund
Rechtspflegeraufgaben können landes-
rechtlich ausgestaltet werden. Dies hat zu 
einer erheblichen Zersplitterung des Rechts 
geführt. Die Praxis in den Bundesländern, 
die von der Öffnungsklausel in § 19 RPflG 
Gebrauch gemacht haben, hat den Beweis 
erbracht, dass die Rechtspfleger aufgrund 
ihrer Ausbildung in der Lage sind, die ent-
sprechenden Aufgaben wahrzunehmen. 
Die Schlussfolgerung kann sinnvollerweise 
nur lauten, dass von den Öffnungsklauseln 
in allen Ländern ausnahmslos Gebrauch ge-
macht wird. Langfristig sollten die Aufga-
ben überall vollumfänglich auf den Rechts-
pfleger übertragen werden. 

Der BDR beschäftigt sich seit langem 
eingehend mit der Frage, welche weiteren 
Aufgabenbereiche der Rechtspfleger vom 
Richter übernehmen könnte und welche 
Aufgaben sinnvoll auf Beamte des mittle-
ren Dienstes zu übertragen sind. Maßstab 
ist die einheitliche Erledigung von Arbeits-
vorgängen. 

Die länderübergreifende Arbeitsgrup-
pe „KomPakt – Kompetenzen stärken, Po-
tentiale aktivieren“ befasste sich in den ver-
gangenen Jahren mit verschiedenen Mög-
lichkeiten für Aufgabenübertragungen. 
Die Vorschläge wurden zusammengefasst 
in einem Papier (intern als „Buschmann-
Paket“ bezeichnet). Dieses umfasste insbe-
sondere den Wegfall der Öffnungsklauseln 
in Betreuungs-, Register- und Nachlass-
sachen. Mit deren Streichung müssten die 
vorgesehenen Aufgabenübertragungen 
bundesweit vollständig umgesetzt werden. 
Ein weiteres Vorhaben im Paket war die 
Übertragung der Forderungspfändung auf 
Gerichtsvollzieher und der Verbraucherin-
solvenzverfahren auf Rechtspfleger. 

Der BDR stand diesen Ideen grund-
sätzlich aufgeschlossen gegenüber. Der 
BDR tritt energisch dafür ein, dass die bis-
herigen Öffnungsklauseln umgesetzt und 
die Aufgaben auf die Rechtspfleger voll-
ständig übertragen werden. Künftige Ge-
setzesvorhaben dürfen grundsätzlich keine 
Öffnungsklauseln mehr enthalten, um im 
Sinne der Bundeseinheitlichkeit die Rechts-
gewährung nicht weiter zu zersplittern. 
Weitere Aufgabenübertragungen könnten 
auch Zug um Zug mit der Abgabe von Auf-
gaben erfolgen.

Der BDR wurde aber nicht müde zu 
betonen, dass für uns das „Gesamtpaket“ 
essentiell ist: Die Aufgabenumverteilung 
muss in einem Schritt erfolgen, damit von 
Anfang an ihre Erfüllung in die dafür kom-
petenten Hände gelegt wird. Wichtig wäre 
ein Gesamtkonzept anstelle vieler kleiner 
Einzelschritte. Ein attraktives Aufgaben-
spektrum ist auch für die Gewinnung ge-
eigneten Nachwuchses von elementarer 
Bedeutung.

Von den Reformideen ist aber im jet-
zigen Gesetzentwurf nicht mehr übrig 
geblieben als die Übertragung der Forde-
rungspfändung auf die Gerichtsvollzieher 
und einzelne Aufgaben in Nachlasssachen, 
die künftig bundesweit auf Rechtspfleger 
übertragen werden sollen. 

„Der vorliegende Entwurf hat die Ziele der ursprüng-
lichen Initiative vollständig aus den Augen verloren.“



RPflBl 2025, Heft 1, Seite 7 Stellungnahme Zuständigkeitsänderungen

-  Abnahme der Versicherung nach bür-
gerlichem Recht gem. § 889 ZPO 

Die vorgenannten Tätigkeiten ma-
chen lediglich einen sehr geringen An-
teil der täglichen Arbeit beim Vollstre-
ckungspensum der Rechtspfleger aus, 
wenn man den zeitlichen Umfang der 
Vollstreckungsschutzverfahren gem. 
§ 765a ZPO (insb. mit Vortrag der Ge-
fahr für Leib und Leben) ausklammert. 

Durch die geplanten Neurege-
lungen, wie auch die zunehmende 
Digitalisierung im Zustellungswesen, 
werden die Gerichtsvollzieher überwie-
gend Bürotätigkeiten ausüben und nicht 
mehr wie beim ursprünglichen Berufs-
bild Mitarbeiter im Außendienst mit 
dem „kurzen Draht“ zum Schuldner 
sein. Die Gerichtsvollzieher sollen zu-
künftig neben den Rechtspflegern und 
Richtern beim Vollstreckungsgericht 
als weitere Entscheider in das Vollstre-
ckungswesen eingefügt werden. Vor die-
sem Hintergrund erscheint es sachnäher 
die Gerichtsvollzieher örtlich und sach-
lich zu integrieren.

b) Umfang der geplanten 
Regelungen 

Das Kernstück der Neuregelung soll 
die Aufhebung der Zuweisung jeder 
Art Forderungspfändungen (Geldfor-
derungen und Herausgabeansprüche) 
an das Vollstreckungsgericht und damit 
die Erweiterung der Zuständigkeit des 
Gerichtsvollziehers sein. Nunmehr soll 
für die Zwangsvollstreckung in Geld-
forderungen die Regelzuständigkeit des 
Gerichtsvollziehers gelten. (RefE Seite 
18) Der Umfang der geplanten Über-
tragungen ist wenig konsequent. So soll 
gerade die Vollstreckung in Herausgabe-
ansprüche (§§  846 bis 849 ZPO) und 
sonstigen Vermögensrechten (§§ 857 bis 
863 ZPO) wegen der erhöhten rechtli-

chen Schwierigkeit in der Zuständigkeit 
des Vollstreckungsgerichts verbleiben. 
(RefE Seite 18) 
Sofern die Gerichtsvollzieher ausrei-
chend nachqualifiziert werden sollen, 
insbesondere auch für Vollstreckungen 
nach §  850d ZPO und die Folgesa-
chen in den Pfändungs- und Überwei-
sungsbeschlussverfahren, so ist nicht 
verständlich, warum die Qualifikation 
nicht auch für die weiteren Tätigkeiten, 
insbesondere die Vollstreckung in Her-
ausgabeansprüche und in andere Ver-
mögensrechte erfolgen könnte. Zu der 
Art der Qualifikation enthält der Ent-
wurf keine Angaben. Der insoweit in 
Ansatz gebrachte Erfüllungsaufwand für 
die Verwaltungen ist daher nicht nach-
vollziehbar und in Zweifel zu ziehen. 
Ohne eine konkrete Darlegung welche 
(Nach-)Qualifikation für die künftigen 
Tätigkeiten erforderlich sein sollen, 
kann der Erfüllungsaufwand diesbezüg-
lich nicht plausibel sein. Eine rechtlich 
konsequente Regelung wäre hier, Voll-
streckungsmaßnahmen ohne vorherige 
Anhörung des Schuldners im Rahmen 
der Mobiliarvollstreckung durch die 
Gerichtsvollzieher durchzuführen. Ent-
scheidungen dem Vollstreckungsgericht 
(Rechtspfleger) vorzubehalten. 

sem Hintergrund sollen zunächst nur 
einige vollstreckungsrechtliche Aspekte 
betrachtet werden, die im vorliegenden 
Referentenentwurf nicht entsprechend 
berücksichtigt wurden.

a) Neuregelung der Zuständigkeit 
in der Mobiliarvollstreckung 

Allgemein kann zu dem Entwurf aus-
geführt werden, dass durch die geplan-
ten Neuregelungen der Rechtspfleger 
aus dem Geschäft des Vollstreckungs-
gerichts, sofern es die Mobiliarvollstre-
ckung betrifft, fast komplett verdrängt 
würde. Die Ausbildung der Rechtspfle-
ger kann in diesem Bereich jedoch nicht 
entsprechend gekürzt werden, da die 
Kenntnisse insbesondere auch für die 
weiteren Fachbereiche (z. Bsp. Arrest-
pfändung §  830 ZPO und Insolvenz) 
weiter erforderlich sind. Weiter soll der 
Rechtspfleger gerade bei den Verfahren, 
bei denen nach Vorstellung des Gesetz-
gebers eine erhöhte rechtliche Schwie-
rigkeit zu beachten ist (RefE Seite 18), 
zuständig bleiben.

Zukünftig wäre der Rechtspfleger 
nur noch für einen sehr kleinen Bereich 
in der Mobiliarvollstreckung zuständig, 
nämlich bei Entscheidungen über 
-  Bewilligung von Prozesskostenhilfe, 

egal ob gegenständlich beschränkt 
auf eine Vollstreckungsmaßnahme als 
auch allgemein für alle Vollstreckungs-
handlungen gem. § 119 Abs. ZPO 

-  Vollstreckungsschutzanträge gem. 
§ 765a ZPO 

-  Erlass eines Pfändungsbeschlusses 
gem. §§ 846ff. ZPO 

-  Erlass eines PfÜB gem. § 857 ZPO 
-  Kostenfestsetzungsanträge gem. § 788 

Abs. 2 ZPO 
-  Widersprüche und entsprechende An-

träge auf einstweilige Aussetzung der 
Eintragung gem. § 882d ZPO

Justitia – die Göttin des Rechts und der Gerechtigkeit. 

(c) pixabay.com

„Die Aufhebung der Öffnungsklausel und bundesweite 
Neufassung gemäß § 16 RPflG-E würde in den Bundes-

ländern, die von der Öffnungsklausel in vollem Umfang 
Gebrauch gemacht haben, dazu führen, dass bereits 

erfolgte Übertragungen wieder rückgängig gemacht 
würden und bereits übertragene Geschäfte wieder in 

die Zuständigkeit des Richters gelangen würden.“ 
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Die Qualifikation als Maßstab für 
Zuständigkeiten zu nehmen, darf durch-
aus hinterfragt werden.

c) Prozesskostenhilfeverfahren

Der Ansatz, dass die Gerichtsvollzieher 
nach dem Entwurf nicht für die Ent-
scheidung über die Bewilligung von 
Prozesskostenhilfe zuständig sein sollen, 
ist nachvollziehbar, da die Gerichtsvoll-
zieher an den Gebühren partizipieren. 
Würde der Gerichtsvollzieher auch über 
die Prozesskostenhilfeanträge zu ent-
scheiden haben, wäre fraglich, ob hier-
bei nicht auch das eigene Gebühren-
interesse einfließt (Erstattung aus der 
Landeskasse gegen Ausfallrisiko) bzw. 
bei verwehrter Prozesskostenhilfe der 
Justizgewährungsanspruch des Gläubi-
gers nicht ausreichend beachtet wird. 

In den Verfahren, in denen Prozess-
kostenhilfe beantragt wird, wird das 
Verfahren also zunächst wiederum dem 
Vollstreckungsgericht vorzulegen sein, 
selbst wenn nur Prozesskostenhilfe ge-
genständlich beschränkt für die aktuell 
beantragte Maßnahme (= PfÜB) bean-
tragt wird. Die gegenständliche Antrag-
stellung ist inzwischen, bedingt durch 
die Formulare, aber der Regelfall. Dass 
Anträge auf Bewilligung von Prozess-
kostenhilfe gestellt werden, ist gerade im 
Bereich der Unterhaltsvollstreckung der 
Fall, da Minderjährige lebensnah sehr 
selten weder über Einkommen noch 
Vermögen, das den Schonbetrag über-
steigt, verfügen. In diesen Verfahren, in 
denen es um den laufenden (und rück-
ständigen) Unterhalt geht, wird das Ver-
fahren durch die Neuregelungen gerade 
nicht beschleunigt, dabei ist es gerade 
hier wichtig, dass die Verfahren zügig 
ablaufen.

d) Effizienzsteigerung 

Es ist fraglich, ob mit den angestrebten 
Neuregelungen wirklich eine Effizienz-
steigerung einhergeht. 

Selbst wenn die Gerichtsvollzieher 
die Vermögensauskunft bei den Schuld-
nern abnehmen, so können die Gläu-

biger erst nach der Vorlage des entspre-
chenden Protokolls einen Antrag auf 
Pfändungs- und Überweisungsbeschluss 
stellen, da die zu pfändende/n Forde-
rung/en bestimmt bezeichnet sein müs-
sen. Ein Antrag auf „Erlass eines Pfän-
dungs- und Überweisungsbeschlusses 
hinsichtlich aller aus der Vermögensaus-
kunft pfändbaren Forderungen“ wäre zu 
unbestimmt. Der zu pfändende (angeb-
liche) Anspruch des Schuldners muss 
in einem Antrag hinreichend bestimmt 
bezeichnet sein. Es kann nicht sein, 
dass der Gerichtsvollzieher hinsichtlich 
eines Pfändungs- und Überweisungs-
beschlusses von Amts wegen entschei-
den soll, wegen welcher Ansprüche ein 
Pfändungs- und Überweisungsbeschluss 
erlassen werden soll. 

Sofern mehrere pfändbare Ansprü-
che bei dem Schuldner vorhanden sind, 
müsste der Gerichtsvollzieher abwägen, 
bei welchem Anspruch des Schuldners 
vermutlich die größte Befriedigungsaus-
sicht zu erwarten ist. Nur wenn der Gläu-
biger vorher ganz genau angibt, wegen 
welcher (angeblichen) Ansprüche des 
Schuldners in welcher Reihenfolge der 
Pfändungs- und Überweisungsbeschluss 
erlassen werden soll, wäre der Erlass 
ohne eine entsprechende Entscheidung 
des Gerichtsvollziehers möglich. Jedoch 
kann es vorkommen, dass der Schuldner 
mehrere Konten besitzt; in diesem Fall 
kann der Gläubiger vorher gar nicht wis-
sen, welche Reihenfolge vorzugeben ist. 
Auch kann die Entscheidung nicht dem 
Gerichtsvollzieher überlassen werden, 
sodass er dem Gläubiger das Protokoll 
übersenden und nachfragen muss. Wei-
ter ist ein Antrag bedingungsfeindlich. 

Dieses Prinzip dem schnellen Voll-
streckungserfolg unterzuordnen, ist 
auch unter den Gesichtspunkten des 
Schuldnerschutzes nicht gerechtfertigt. 
Es ist kaum eine Variante denkbar, die 
die ganzen Parameter ohne Sichtung 
des Protokolls hinsichtlich der Abnah-
me der Vermögensauskunft denkbar 
sind. Auch wäre hier ein sehr erheb-
liches Fehlerpotential zu befürchten, 
welches zu Amtshaftungsansprüchen 
führen kann. Weiter gibt es auch noch 

weitere Antragsmöglichkeiten (z. Bsp. 
Zusammenrechnung gem. § 850e ZPO, 
Nichtberücksichtigung von Unterhalts-
berechtigten gem. § 850c Abs. 6 ZPO), 
weswegen eine konkrete Antragstellung 
durch den Gläubiger erforderlich ist. 

Eine Entscheidung von Amts wegen 
kann auch insbesondere unter Berück-
sichtigung von §  308 ZPO, welcher 
Ausdruck der den Zivilprozess beherr-
schenden Dispositionsmaxime ist, nicht 
erfolgen. Aktuell dazu die Entschei-
dung des BGH (v. 29.11.2023 – XII 
ZR 36/23, ZMR 2024, 750) wonach 
das Gericht (also der Gerichtsvollzieher 
als eine Art Vollstreckungsgericht) „ge-
richtskundige“ Tatsachen nicht ohne 
vorherige Anhörung der Parteien ver-
wenden darf. Der Gläubiger bleibt Herr 
des Verfahrens. Die ZPO sieht keine Art 
von Betreibungsamt vor, wie es in etwa 
in der Schweiz geregelt ist. 

Ob eine Effizienzsteigerung wirklich 
gegeben ist, ist auch vor dem Hinter-
grund der örtlichen Zuständigkeit frag-
lich. In diesem Zusammenhang ist zu 
beachten, dass das Vollstreckungsgericht 
für den gesamten Gerichtsbezirk zu-
ständig ist. Die Gerichtsvollzieher sind 
jedoch lediglich für bestimmte Teile des 
Bezirks zuständig. Die Zuständigkeit 
der Gerichtsvollzieher wird regelmäßig 
in Straßenverzeichnissen oder mittels 
Ortskarten bestimmt. Es ist zwar mög-
lich diese Zuständigkeitsdaten in einer 
Datenbank wie dem Orts- und Gerichts-
verzeichnis des Justizportals der Länder 
(abrufbar unter https://www.justizadressen.
nrw.de/de/justiz/suche) zu erfassen. Diese 
Datenbank aktuell zu halten, erscheint 
jedoch nur mit einem sehr hohen Auf-
wand möglich und ist sehr fehleranfäl-
lig. Insbesondere aus diesem Grund gibt 
es bei den Gerichten die Gerichtsvollzie-
herverteilerstellen. 

Vor diesem Hintergrund ist zu er-
warten, dass die Anträge an die Ge-
richtsvollzieher, unerheblich ob schrift-
lich oder elektronisch, über die Ge-
richtsvollzieherverteilerstelle gesandt 
werden. Zieht der Schuldner innerhalb 
des Gerichtsbezirks um, so ändert sich 
mitunter auch die Zuständigkeit des 
Gerichtsvollziehers.  Der ursprünglich 
zuständige Gerichtsvollzieher muss 
das Verfahren daher in seinen Büchern 
austragen und an den neu zuständi-
gen Gerichtsvollzieher abgeben, der 
es sodann neu zu erfassen hat. Im Be-

„Dem Rechtspfleger die Qualifikation für die Anwen- 
dung ausländischen Rechts abzusprechen  

ist nach unserem Dafürhalten nicht gerechtfertigt.“
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vorherige Anhörung des Schuldners, 
sodass dem Schuldner in dem Verfah-
ren gerade keine gütliche Erledigung 
angeboten werden kann. Auch nach Er-
lass des Pfändungs- und Überweisungs-
beschlusses besteht hierfür kein Raum, 
schließlich wird der Pfändungs- und 
Überweisungsbeschluss erst mit der Zu-
stellung beim jeweiligen Drittschuldner 
wirksam. 

Würde man eine gütliche Erledigung 
dennoch für zulässig erachten, besteht 
nicht nur das Risiko, dass der Schuldner 
über den (angeblichen) Anspruch ver-
fügt, so würde der Gläubiger aber wie-
derum Zeit verlieren und es würde auch 
vor diesem Hintergrund gerade keine 
Effizienzsteigerung zu erwarten sein. So-
fern die Fälle gemeint sein sollen, dass 
der Schuldner in einem Termin zur Ab-
nahme der Vermögensauskunft (in dem 
Verfahren wird ihm die gütliche Erledi-
gung bereits angeboten), nach Abgabe 
der Vermögensauskunft aber vor dem 
Erlass des Pfändungs- und Überwei-
sungsbeschlusses noch einmal eine güt-
liche Erledigung angeboten bekommen 
soll, so handelt es sich einzig um einen 
Kostentreiber. War die gütliche Erledi-
gung im Rahmen des Vermögensaus-
kunftsverfahrens nicht erfolgreich, wird 
sie dies auch nicht eine logische Sekunde 
danach. 

Sofern hier angedacht ist, dass eine 
gütliche Erledigung nach Erlass eines 
Pfändungs- und Überweisungsbeschlus-
ses möglich sein soll, so geht dies fehl. 
Denn die Ruhendstellung einer Pfän-
dung ist grundsätzlich eine Parteiverein-
barung zwischen Gläubiger und Schuld-
ner. Die Ruhendstellung kann durch 
einfache Erklärung des Gläubigers ge-
genüber dem Drittschuldner erfolgen. 
Sofern ein Drittschuldner eine Ruhend-
stellung der Pfändung nicht akzeptiert, 
kann eine entsprechende Überprüfung 
lediglich im Klageweg auf dem zivil-
prozessualen Weg erfolgen. Gesetzlich 
ist eine Ruhendstellung der Pfändung 
in der Zivilprozessordnung nicht vor-

gesehen. Dies bedeutet, dass das Voll-
streckungsgericht keine Möglichkeit 
hat, die Zwangsvollstreckung durch den 
Erlass eines entsprechenden Beschlusses 
zum Ruhen zu bringen (vgl. hierzu insb. 
BGH, Beschluss vom 2.12.2015 – II ZB 
42/14).

Dies ändert sich nicht durch die Än-
derung des Vollstreckungsorgans.  So-
weit eine entsprechende gesetzliche Re-
gelung geschaffen werden sollte, wäre zu 
berücksichtigen, dass der Erfüllungsauf-
wand hier anzupassen wäre. Denn die 
Drittschuldner müssen Vorkehrungen 
treffen, die etwaige Ruhendstellungen 
von den Pfändungen rangwahrend si-
chern und insbesondere sicherstellen, 
dass auch die Aufhebung der Ruhend-
stellung wieder berücksichtigt wird.

f) Vollstreckungsschutz des  
Schuldners darf nicht 
eingeschränkt werden 

Gerichtsvollzieher sind regelmäßig nicht 
arbeitstäglich erreichbar. Der Vollstre-
ckungsschutzanspruch des Schuldners 
darf durch die Neuregelungen jedoch 
nicht eingeschränkt werden. Fraglich ist 
nämlich, wie der Schuldner zukünftig 
für mögliche Vollstreckungsschutzan-
träge schnell Kontakt zum Gerichtsvoll-
zieher erhält. Dies muss von Montag bis 
Freitag in der Kerngeschäftszeit unprob-
lematisch möglich sein.

Die Gerichtsvollzieher arbeiten heut-
zutage ganz regelmäßig dezentral und 
erledigen in der Regel ihre Bürotätig-
keiten in einem auf eigene Kosten vor-
gehaltenen Büro, oft im Arbeitszimmer 
im privaten Umfeld. Ein nach den Vor-
schriften vorgegebenes Geschäftszimmer 
nutzen die Gerichtsvollzieher hingegen 
oftmals nur für ihre Sprechzeiten (gem. 
§  30 Abs.  6 GVO sind Sprechstunden 
lediglich zweimal in der Woche an un-
terschiedlichen Tagen abzuhalten, es ist 
jedoch kein zeitlicher Ansatz benannt). 

Das Vollstreckungsgericht kann der 
Schuldner aktuell arbeitstäglich inner-

reich des Vollstreckungsgerichtes gibt 
es bei einem Wohnsitzwechsel inner-
halb des Gerichtsbezirks hingegen keine  
Zuständigkeitswechsel. 

Auch gewinnen Gläubiger, die für 
den Antrag auf Erlass eines Pfändungs- 
und Überweisungsbeschluss erforder-
lichen Informationen nicht ausschließ-
lich über die Vermögensauskunft. Oft 
sind den Gläubigern zum Beispiel der 
Arbeitsplatz oder die Kontoverbindung 
oder andere pfändbare Forderungen aus 
den Beziehungen mit dem Schuldner (z. 
Bsp. aufgrund der zugrundeliegenden 
Verträge oder wegen abgegebener Selbst-
auskünfte) bekannt, sodass ein Antrag 
auch direkt beim Vollstreckungsgericht 
gestellt werden kann. 

Eine Effizienzsteigerung im Bereich 
des Forderungsvollstreckungsverfahrens 
könnte auch auf andere Art und Weise 
erfolgreicher umgesetzt werden. Sofern 
ein Pfändungs- und Überweisungsbe-
schluss nicht im Parteibetrieb zuzustel-
len wäre, sondern eine Zustellung von 
Amts wegen zu erfolgen hätte, würde 
der Beschluss schneller beim Dritt-
schuldner landen. Es wird bei der ganz 
überwiegenden Anzahl der Fälle die Zu-
stellungsvermittlung beantragt. Weiter 
wird erfahrungsgemäß von der Mög-
lichkeit des § 840 Abs. 3 S. 2 ZPO, also 
dass ein Drittschuldner die Erklärungen 
gem. § 840 ZPO direkt bei einer Zustel-
lung des Pfändungsbeschlusses gegen-
über dem Gerichtsvollzieher abgibt und 
die Antworten dann in die Zustellungs-
urkunde aufzunehmen und von dem 
Drittschuldner zu unterschreiben sind, 
nahezu kein Gebrauch gemacht. Dies 
sollte für alle Forderungspfändungen 
gelten und würde, auch vor dem Hin-
tergrund der elektronischen Zustellung, 
Zeit und Kosten sparen.

e) Gütliche Erledigung im Bereich 
der Forderungsübertragung 

Nicht nachvollziehbar ist, dass durch 
die Neuregelungen der zusätzliche Vor-
teil entsteht, dass das durch die Reform 
der Sachaufklärung gestärkte und sehr 
erfolgreich praktizierte Instrument der 
gütlichen Erledigung (§  802 b ZPO) 
auch in diesem Verfahren anwendbar 
sein werde (RefE Seite 17). Bei einem 
isolierten Antrag auf Erlass eines Pfän-
dungs- und Überweisungsbeschluss 
verbietet sich wegen §  834 ZPO die 

„In den Verfahren, in denen PKH beantragt wird, 
wird das Verfahren also zunächst wiederum dem 

Vollstreckungsgericht vorzulegen sein, selbst wenn 
nur PKH gegenständlich beschränkt für die aktuell 

beantragte Maßnahme (= PfÜB) beantragt wird.“ 
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halb der Geschäftszeiten telefonisch 
wieauch persönlich erreichen. Sollte die 
Zuständigkeit vom Rechtspfleger auf 
den Gerichtsvollzieher übergehen, wäre 
dies nicht mehr gegeben. In Urlaubszei-
ten des originär zuständigen Gerichts-
vollziehers müsste sich der Schuldner an 
einen anderen Gerichtsvollzieher wen-
den – dieser wird in der Regel sein Büro 
an einem anderen Ort innerhalb des 
Gerichtsbezirks haben bzw./und andere 
Geschäftszeiten haben.

Der Mehraufwand für den Schuld-
ner (z.B. höherer Fahraufwand inkl. 
Zeitverlust) sowie nicht verlässliche 
Geschäftszeiten für Anträge sind nicht 
bürgerfreundlich. Ungeachtet dessen, 
dass der Schuldner von der Verhinde-
rung des originären Gerichtsvollziehers 
Kenntnis haben muss (z.B. auch bei Ab-
wesenheit durch Fortbildung, Verhinde-
rung wegen Erkrankung usw.) – solche 
Verhinderungen fallen derzeit nicht ins 
Gewicht, da im Amtsgericht immer eine 
Serviceeinheit und ein Rechtspfleger zur 
Verfügung stehen. 

Eine Kommunikation ist in den 
Rechtssachen nicht per einfacher E-Mail 
möglich. Dies ist auch vom Gerichts-
vollzieher beachtlich. Dass Bürger über 
einen sicheren Übermittlungsweg verfü-
gen ist aufgrund von Erfahrungswerten 
äußert zweifelhaft. Insoweit kann auch 
nicht darauf verwiesen werden, dass ein 
Schuldner sein Anliegen mittels elektro-
nischem Rechtsverkehr einbringt. 

Sofern die Kommunikation über die 
Gerichtsvollzieherverteilerstelle laufen 
soll, ist darauf hinzuweisen, dass die-
se nur schriftliche Anträge weiterleiten 
kann. Das Einscannen der schriftlich 
eingegangenen Anträge ist nicht Aufgabe 
der Gerichtsvollzieherverteilerstelle. So-
fern eine solche Aufgabe hinzukommen 
soll, wäre dies auch beim Erfüllungsauf-
wand zu berücksichtigen. Insbesondere 
die Einführung der elektronischen Akte 
zeigt, dass das Einscannen von Schrift-
stücken sehr zeitaufwändig ist. Auch 
fallen die Scan-Tätigkeiten regelmäßig 

in den Bereich der Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle, also den der Serviceein-
heiten.

g) Kostenauferlegung § 788 Abs. 4 
ZPO-E 

Hinsichtlich § 788 Abs. 4 ZPO-E kom-
men Fragen auf. In dem Entwurf heißt 
es einerseits, dass § 788 Absatz 4 ZPO 
im Zuge der Zuständigkeitsübertragung 
der Vollstreckung in Geldforderungen 
auf den Gerichtsvollzieher neu zu fas-
sen sei, da die gerichtliche, einen Titel 
schaffende Entscheidung dem Vollstre-
ckungsgericht weiterhin vorbehalten 
bleibe (RefE Seite 37). Anderseits heißt 
es, dass die Benennung dieser Vorschrift 
(gemeint § 829 ZPO) daher beibehalten 
werden soll. Dem letztgenannten ent-
gegen wurde § 829 ZPO in der Neufas-
sung des § 788 Abs.4 ZPO-E aber nicht 
mehr aufgenommen. 

Die Nichtaufnahme erscheint zwar 
vor dem Hintergrund, dass gerichtliche, 
einen Titel schaffende Entscheidung 
dem (Vollstreckungs-)Gericht vorbe-
halten bleiben, richtig, nicht jedoch 
vor dem Hintergrund, dass es möglich 
sein muss dem Gläubiger die Kosten 
des Verfahrens aufzulegen. § 788 ZPO 
stellt einen Regelgrundsatz zur Kosten-
tragungspflicht auf. Auch im Erinne-
rungsverfahren gem. §  766 ZPO muss 
es möglich sein, die Kosten dem Gläu-
biger des Verfahrens aufzulegen. Dies 
erscheint durch die Nichtaufnahme zu-
mindest zweifelhaft. Auch fehlt in § 788 
Abs. 4 ZPO-E die Möglichkeit, die Kos-
ten einer Vollstreckung in Herausgabe-
ansprüche (§§  846 bis 849 ZPO) und 

sonstigen Vermögensrechten (§§ 857 bis 
863 ZPO) dem Gläubiger aufzuerlegen. 
Dies war bis dato über die Aufnahme 
von §  829 ZPO in den vorgenannten 
Vorschriften unproblematisch.

h) Entscheidungen des Voll-
streckungsgerichts 

Die Gerichtsvollzieher werden unmit-
telbar für die Gläubiger tätig und haben 
Weisungen des Gläubigers insoweit zu 
berücksichtigen, als sie mit den Geset-
zen oder der Geschäftsanweisung nicht 
in Widerspruch stehen (s. § 31 GVGA). 
Sie partizipieren wirtschaftlich an ihrem 
Handeln. Andererseits ist bei den Auf-
gaben, die die Gerichtsvollzieher zu er-
ledigen haben, ein „kurzer Draht“ und 
guter Kontakt zum Schuldner sehr hilf-
reich. Gerichtsvollzieher stehen daher 
häufig im persönlichen Kontakt mit 
den Schuldnern. Dies passt nicht in den 
Kontext von vollstreckungsgerichtlichen 
Entscheidungen durch unabhängige ge-
richtliche Entscheider. Hier sollte die 
Trennlinie zwischen der Zuständigkeit 
für Vollstreckungsmaßnahmen und ge-
richtlichen Entscheidungen gezogen 
werden. Ferner muss dem Schuldner 
die Gelegenheit gegeben werden, sei-
ne Rechte beim zuständigen Vollstre-
ckungsgericht während den regelmäßi-
gen Geschäftszeiten geltend zu machen. 
Die Organisation der Gerichtsvollzieher 
passt hierzu nicht.

i) Vollstreckungserinnerung gem. 
§ 766 ZPO-E 

Der Gesetzesentwurf sieht auch eine 
Änderung des § 766 ZPO vor und geht 
in vielen Passagen auf diese Vorschrift 
ein. Das Gesetzesvorhaben möchten 
wir daher auch als Chance nutzen, die 
Auswirkungen dieser Vorschrift auf das 
Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG) zu 
untersuchen.

Hintergrund ist, dass in den Zwangs-
versteigerungsverfahren Vollstreckungs-

„Der Vollstreckungsschutzanspruch des Schuldners darf 
durch die Neuregelungen jedoch nicht eingeschränkt 

werden. Fraglich ist nämlich, wie der Schuldner 
zukünftig für mögliche Vollstreckungsschutzanträge 

schnell Kontakt zum Gerichtsvollzieher erhält.“

„Es kann nicht sein, dass der Gerichtsvollzieher 
hinsichtlich eines Pfändungs- und Überweisungs- 

beschlusses von Amts wegen entscheiden soll, 
wegen welcher Ansprüche ein Pfändungs- und 
Überweisungsbeschluss erlassen werden soll.“ 
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durch den Schuldner (z. Bsp. Befangen-
heitsantrag). Gerade durch ein sodann 
vom Schuldner (taktisch) eingelegtes 
Befangenheitsgesuch kann sich das Ver-
fahren noch immens verzögern. Der 
Gläubiger wartet auf seine Befriedigung. 
Der Meistbietende ist an sein Gebot ge-
bunden und kann auch nicht mehr über 
die geleistete Sicherheit verfügen. Dies 
könnte vermieden werden, würde die 
Vollstreckungserinnerung gem. §  766 
ZPO im Versteigerungsverfahren nicht 
greifen, sondern lediglich die gem. § 95 
ZVG vorgesehene sofortige Beschwerde.

Um zu beleuchten, warum die un-
befristete Vollstreckungserinnerung 
im Bereich des Zwangsversteigerungs-
verfahrens nicht (mehr) zeitgemäß ist, 
lohnt insbesondere auch ein Blick in die 
Vergangenheit. Mit der Verabschiedung 
der Reichsgesetze im Jahre 1877 gelang 
dem I. Deutschen Reich eine wichtige 
Zusammenlegung von Particularechten. 
Wichtiger Baustein war die CPO. Zur 
damaligen Zeit war das ZVG noch „in 
der Mache“. Die Vollstreckung in das 
unbewegliche Vermögen unterlag gemäß 
§ 757 Abs. 1 CPO den Landesgesetzen 
(Hegler, Handausgabe zur CPO, 1877 
Anm. 1 „wegen ihres Zusammenhangs 
mit dem Eigentums- und Hypotheken-
recht“). Demgemäß überrascht nicht, 

erinnerungen gem. § 766 ZPO immer 
häufiger als taktisches Mittel zur Verzö-
gerung des Verfahrens eingelegt werden. 
Legt der Schuldner die unbefristete Voll-
streckungserinnerung gegen den Anord-
nungsbeschluss erst kurz vor oder erst 
im Zwangsversteigerungstermin vor, so 
ist diese selbstverständlich zulässig und 
zu beachten. Auch wenn die Vollstre-
ckungserinnerung keine aufschiebende 
Wirkung hat, verzögert sie das Verfahren 
jedoch regelmäßig.

Die Frage, ob das Zustimmungs-
erfordernis für den Antrag eines Ehe-
gatten auf Teilungsversteigerung des 
im gemeinsamen Eigentum stehenden 
Familiengrundstücks bei Gesamtvermö-
gensverfügung bereits beim Antrag oder 
erst im Zeitpunkt des Zuschlags vorlie-
gen muss, hat der Bundesgerichtshof in 
seinem Beschluss vom 14.6.2007 – V 
ZB 102/06, dahingehend beschieden, 
dass die Zustimmung am Anfang vor-
liegen muss. Zur Begründung führte der 
Bundesgerichtshof aus, dass das gesam-
te, häufig langwierige und mit erheb-
lichen Kosten verbundene Zwangsver-
steigerungsverfahren ansonsten in einer 
Vielzahl von Fällen ohne jeden Nutzen 
durchgeführt werden würde und eine 
solche unökonomische Verfahrenswei-
se der Gesetzgeber nicht gewählt hätte 
(BGH, Beschluss vom 14.6.2007 – V 
ZB 102/06, Rn. 25, juris).

Die Argumentation greift auch hin-
sichtlich der Vollstreckungserinnerung 
im Zwangsversteigerungsverfahren. Zu 
dem Zeitpunkt der Termindurchfüh-
rung sollte längst Klarheit bestehen, ob 
Bedenken gegen die Art und Weise der 
Zwangsvollstreckung bestehen …

Achenbach führt hierzu aus, dass zu-
nächst das Vollstreckungsgericht selbst 
nach Anhörung der Beteiligten die Zu-
lässigkeit seines Vollstreckungshandelns 
und/oder seines Verfahrens prüfen und 
über deren Rechtmäßigkeit entscheiden 
soll. Werde die Vollstreckungserinne-
rung (erst) im Versteigerungstermin er-
hoben, so wirke sie nicht aufschiebend. 
Der Versteigerungstermin werde durch-
geführt, über die Erinnerung dann aus 
Anlass der Zuschlagsentscheidung (dann 
durch den Richter) entschieden (Stöber/
Achenbach, 23. Aufl. 2022, ZVG §  95 
Rn. 3, beck-online). Der Vollstreckungs-
richter am Amtsgericht hat regelmäßig 
kaum bis gar keine Berührungspunkte 
mit dem Zwangsversteigerungsverfah-

ren, sodass dieser sich zunächst in die 
Zwangsversteigerungsmaterie einarbei-
ten müsste, um eine Zuschlagsentschei-
dung zu treffen. 

Die von Achenbach in der Kom-
mentierung (a.a.O.) aufgezeigte Zu-
schlagsentscheidung durch den Vollstre-
ckungsrichter entspricht daher nicht der 
gerichtlichen Praxis. Im Versteigerungs-
termin wird im Falle der Einlegung einer 
Vollstreckungserinnerung vom Rechts-
pfleger ein Verkündungstermin anbe-
raumt. Dieser soll gemäß §  87 Abs.  2 
ZVG nicht über eine Woche hinaus be-
stimmt werden. Der Vollstreckungsrich-
ter veranlasst die vorzunehmende An-
hörung der Parteien im Erinnerungsver-
fahren. Aus diesem Grund ist diese kurze 
vom Gesetz vorgesehene Frist kaum bis 
gar nicht einzuhalten. Ganz regelmäßig 
wird vom Vollstreckungsrichter lediglich 
über die Erinnerung entschieden, nicht 
jedoch sogleich der Zuschlag erteilt. Aus 
diesem Grund wird vom Rechtspfleger 
im Versteigerungstermin entweder di-
rekt ein späterer Termin (2–3 Wochen) 
angesetzt oder in dem kurzfristig an-
gesetzten Verkündungstermin wird die 
Zuschlagsentscheidung erneut vertagt. 
Das Verfahren wird unnötig verzögert, 
weiter besteht wiederum Raum für 
weitere verfahrensverzögernde Schritte 

Am 7. Oktober 2024 hatten der Bundesvorsitzende Mario Blödtner, der Stv. Bundesvorsitzende 
Achim Müller und der Bundesgeschäftsführer Björn Benkhoff Gelegenheit zu einem Gedankenaus-

tausch mit dem Berichterstatter im Rechtsausschuss der FDP-Fraktion MdB Philipp Hartewig. In 
dem Gespräch ging es um den Referentenentwurf zur Zuständigkeitskonzentration der zivilrecht-
lichen Mobiliarvollstreckung bei den Gerichtsvollziehern und zu Zuständigkeitserweiterungen für 
die Rechtspfleger in Nachlass- und Teilungssachen. Bei dem freundlichen, konstruktiven Gespräch 

hatte unser Team Gelegenheit zur ausführlichen Erörterung des Gesetzentwurfs und zur Darstel-
lung der Position des BDR zu den aufgeworfenen Fragen aus Sicht der Rechtspfleger.  

V.l. Mario Blödtner, Philipp Hartewig, Achim Müller und Björn Benkhoff.

(c) BDR
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Zwangsvollstreckung in das bewegliche 
Vermögen nicht. Der Änderungsantrag 
ward daraufhin zurückgezogen worden. 

Eine frühe Kommentierung gibt als 
Beispiel für die Anwendung von § 785 
CPO an (Hellmann, CPO 1879, § 785 
Anm. 1): 
-  Vom Gerichtsvollzieher nicht beach-

tete Vorschriften 
-  Die Pfändung der nach § 749 CPO 

(in etwa heute § 850 ZPO) unpfänd-
baren Forderungen. 

§ 25 ZVG-EI bestimmt das Vollstre-
ckungsgericht als zuständig. Die Moti-
ve (1889, S.  121) stellen ausdrücklich 
auf das Vollstreckungsgericht ab. Es soll 
nicht der Eindruck entstehen, der Ge-
richtsvollzieher sei zuständig. 

Nach der Auswertung dieser Quel-
len ist die Anwendung von § 766 ZPO 
auf die Anordnung oder den Beitritt 
zur Zwangsversteigerung zweifelhaft. 

§ 766 ZPO ist sehr stark auf die Tä-
tigkeit bzw. Anweisung des Gerichts-
vollziehers ausgelegt. Eine Ausweitung 
auf das ZVG-Gericht ist damit nur sehr 
schwer zu verbinden. Das vom histori-
schen Gesetzgeber eingeführte Erinne-
rungsverfahren soll für eine Kontrolle 
innerhalb des Vollstreckungsgerichts 
ohne Anrufung des Landgerichts die-
nen. Entscheidungen oder Maßnah-
men können ohne Weiteres im Wege 
der Abhilfe geändert werden. Dies war 
damals von Vorteil. Denn bis zur Re-
form der ZPO im Jahre 2001 konnte 
das Vollstreckungsgericht seine Be-
schlüsse, die nur mit der sofortigen Be-
schwerde angreifbaren waren, nicht än-
dern (G.v. 27.7.2001, BGBl. I, 1887; 
Begründung Bt-Drs.  536/00, S.  289). 
Das war der Beschwerdeinstanz vorbe-
halten. Mit der Gesetzesänderung und 
der Abhilfemöglichkeit im Falle der 
Beschwerde bedarf es nicht mehr der 
„Krücke“ des §  766 ZPO, um selbst 
eine Entscheidung ändern zu können. 

In der Mobiliarvollstreckung kön-
nen die Maßnahmen mit der Sachpfän-
dung sowie mit dem Erlass eines Pfän-

dungs- und Überweisungsbeschlusses 
als vollendet angesehen werden. Ganz 
im Gegensatz dazu, wird mit der An-
ordnung der Zwangsversteigerung bzw. 
des Beitritts das Verfahren erst eingelei-
tet, um in ferner Zukunft den Zuschlag 
erteilen zu können. 

Mit der Möglichkeit, §  766 ZPO 
unbefristet einlegen zu können, hängt 
über dem Gläubiger ein Damokles-
schwert. Im Gegensatz zur Mobiliar-
vollstreckung können bei der Zwangs-
versteigerung erhebliche Auslagen 
anfallen (im Worstcase mehrere Gut-
achten zum Wert nach §  74a ZVG, 
zum Gesundheitszustand des Schuld-
ners, Veröffentlichungskosten). Für die 
Zwangsversteigerung muss in einem 
frühen Stadium die Anordnung bzw. 
der Beitritt rechtssicher gemacht wer-
den. Dies kann nur dann eintreten, 
wenn gegen die Anordnung oder den 
Beitritt nicht die Erinnerung nach 
§  766 ZPO gegeben ist, sondern die 
befristete Beschwerde nach § 793 ZPO. 
Keinem Gläubiger ist zuzumuten, mit 
erheblichen Vorleistungen vor dem un-
sicheren Hintergrund belastet zu wer-
den, dass eine erfolgreiche Erinnerung 
eingelegt nach Jahren das Verfahren 
insgesamt zu Fall bringt. 

Das ZVG ist zwar Teil der ZPO 
(Motive S.  72), jedoch sind die dort 
genannten Vorschriften gegenüber der 
ZPO lex specialis. Das ZVG hat die Be-
schwerde eigens in den §§ 95 ff ZVG 
geregelt. Es fällt auf, dass in § 95 ZPO 
die sofortige Beschwerde außer gegen 
den Zuschlag nur gegen die Anordnung 
(und wenig andere Maßnahmen) erfol-
gen kann. § 95 spricht nicht von der Er-
innerung(!). Zu § 120 Abs. 2 ZVG-EI 
vermerken die Motive: „Die Entschei-
dungen, welche das Vollstreckungsgericht 
erläßt, namentlich die Beschlüsse, durch 
welche die Beschlagnahme zum Zwecke 
der Zwangsversteigerung angeordnet oder 
abgelehnt wird, unterliegen der sofortigen 
Beschwerde.“ 

Auf die weiteren Argumente gegen 
den Wegfall der unbefristeten Erinne-
rung sei verwiesen auf Schmidberger 
(IVR 2024, 87 (92, 93)). 

§  766 ZPO ist nach unserer Ein-
schätzung im ZVG verfahrensfremd. 
Gegen alle Entscheidungen die im 
ZVG anfallen, sollte nur die befristete 
Beschwerde nach § 793 ZPO möglich 
sein. Die irrführende Diskussion und 

dass sich das Gesetzgebungsverfahren 
sich in erstere Linie auf die Mobiliar-
vollstreckung konzentrierte. 

Bereits der Entwurf des § 634 CPO-
E, der in § 685 CPO aufging, stimmt 
im Wesentlichen noch mit der heuti-
gen Fassung überein. Die Begründung 
nimmt zu §  643 CPO-E im Wesent-
lichen Bezug auf die Vollstreckungs-
handlung des Gerichtsvollziehers (Die 
gesamten Materialen zur Cilvilprozeß-
ordnung und dem Einführungsgesetz 
zu demselben v, 30.1.1877, HRSG. 
Hahn, II. Bd. 1. Abt., 1880, S.  437). 
Die Prüfung einer angeblichen Ver-
letzung im Vollstreckungsverfahren sei 
nicht in kollegialer Beratung (a.a.O. 
S.  437; gemeint war wohl die Be-
schwerdekammer beim LG) vorzu-
nehmen, sondern sollte im Bereich des 
Vollstreckungsgerichts verbleiben.

„Rücksichtlich der zulässigen Ein-
stellung des Verfahrens hat hier eben-
falls das Vollstreckungsgericht im We-
sentlichen die Stellung des Beschwerde-
gerichts, die sich darin offenbart, daß 
ohne mündliche prozediert werden 
kann (§ 633 Abs. 3),“ (a.a.O. S. 437). 
Dieser Satz diente als weitere Begrün-
dung. In der Ersten Lesung wurde 
§  634 ohne Debatte angenommen 
(a.a.O. S. 817). 

Mit der Vollstreckung in das unbe-
wegliche Vermögen hält sich der Ent-
wurf nicht lange auf (a.a.O. S.  462). 
Das Vollstreckungsgericht soll zustän-
dig sein. §  704 Abs.  3 CPO-E aufge-
gangen in § 757 CPO bestimmte, dass 
die CPO für die in der Immobiliarexe-
kution entstehenden Rechtsstreitigkei-
ten, welche in einem besonderen Pro-
zess zu erledigen sind, sowie in der Im-
mobiliarexekutionen vorkommenden 
Verteilungsstreitigkeiten Anwendung 
finden solle. Aufschlussreich dann die 
Beratung anlässlich der ersten Lesung 
(a.a.O. S.  856). Ein Änderungsantrag 
zu §  704 Abs.  3 CPO-E wurde be-
kämpft mit dem Einwand, der Entwurf 
der CPO berühre die Landesgesetze zur 

„Die Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger haben 
demnach in den letzten knapp 20 Jahren bewiesen, 
dass die übertragenen Aufgaben bei ihnen in guten 
Händen sind. Hierzu trägt der hochwertige Diplom-

Studiengang ganz maßgeblich bei.“ 
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Auch gilt es, den nicht mehr nachvoll-
ziehbaren Flickenteppich von funk-
tionellen Zuständigkeiten der Justiz zu 
beseitigen und funktionelle Doppelzu-
ständigkeiten abzubauen. Somit ließen 
sich die Verfahren auch effizienter und 
ressourcenschonender gestalten.

a) Neuordnung der Zuständig-
keiten in Zwangsvollstreckungs- 
und Insolvenzverfahren 

Die Aufhebung der Richtervorbehalte 
in §  18 Abs.  1 Nr. 1 (Verbraucherin-
solvenzverfahren), Nr. 2 (Insolvenz-
planverfahren) und Nr. 4 (Restschuld-
befreiungsverfahren) auf den Rechts-
pfleger wird ausdrücklich begrüßt. Das 
vereinfachte Insolvenzverfahren und 
das Restschuldbefreiungsverfahren 
vollständig in die Hand des Rechtspfle-
gers zu legen, ist verfahrensökonomisch 
und baut eine unnötige Doppelzustän-
digkeit ab. Rechtspfleger sind schon 
heute für diese Verfahren hervorragend 
qualifiziert. Keine andere Berufsgrup-
pe wird während des Studiums so in-
tensiv mit dem Insolvenzrecht befasst 
wie die Rechtspfleger. 

Sofern in der Vergangenheit im 
Hinblick auf die Verfassungsgemäßheit 
von Entscheidungen von Rechtspflege-
rinnen und Rechtspflegern Bedenken 
angemeldet wurden, so ist festzustel-
len, dass dem Richter die letztverbind-
liche der Rechtskraft fähige Streitent-
scheidung obliegt und diese durch 
§  11 RPflG gewährt wird. Unstreitig 
ist ferner, dass der Rechtspfleger öf-
fentliche Gewalt im Sinne von Art. 19 
Abs.  4 GG ausübt. Sofern durch frü-
here verfassungsgerichtliche Entschei-
dungen die Schwere der Eingriffe als 
Maßstab für die Entscheidungskompe-
tenzen herangezogen wurde, so ist dar-
auf hinzuweisen, dass das heutige Stu-
dium, welches die Rechtspflegerinnen 
und Rechtspfleger absolvieren, nicht 
mehr mit dem Unterricht der eins-
tigen Fachhochschulen vergleichbar 
ist. Es bestehen demnach auch keine 

fehleranfällige Differenzierung, ob der 
Schuldner zuvor angehört wurde, über-
zeugt heute nicht mehr. Als Folge müss-
ten sämtliche Beschlüsse nach Annahme 
unseres Vorschlages mit einer Rechts-
mittelbelehrung versehen werden. Dies 
dient auch dem heutigen Verständnis 
einer umfassenden Aufklärungspflicht. 
Bislang bedürfen Beschlüsse, die mit 
§  766 ZPO angreifbar sind, keiner 
Rechtsmittelbelehrung (Kindl/Meller-
Hannich/Sternal, gesamtes Recht der 
Zwangsvollstreckung, 4. Aufl. 2021, 
ZPO § 766 Rz. 1; Schneider/Goldbach, 
ZVG 2020, § 15, 16 Rz. 153; Stöber/
Keller, ZVG 23. Aufl.2022, §  15 Rz. 
17; Zöller/Herget, ZPO 35. Aufl. 2024, 
§ 766 Rz. 1). 

Wir regen daher an, bei § 766 Abs. 1 
ZPO-E einen Satz 2 einzufügen: 
Gegen die Entscheidungen des Vollstre-
ckungsgerichts nach dem Gesetz über die 
Zwangsversteigerung und Zwangsverwal-
tung findet Satz 1 keine Anwendung. 

Hilfsweise wird bei §  95 ZVG ein 
Satz 2 angefügt: 
1Gegen eine Entscheidung, die vor der 
Beschlussfassung über den Zuschlag 
erfolgt, kann die sofortige Beschwerde 
nur eingelegt werden, soweit die Ent-
scheidung die Anordnung, Aufhebung, 
einstweilige Einstellung oder Fortset-
zung des Verfahrens betrifft. 2Im Falle 
der Anordnung oder des Beitritts ohne 
Anhörung des Schuldners ist eine nach 
§ 766 ZPO eingelegte Erinnerung gegen 
die Art und Weise der Zwangsvollstre-
ckung nach Satz 1 zu behandeln. 
[Alternativ 2Gegen die Anordnung des 
Verfahrens und den Beitritt zum Verfah-
ren ist nur die sofortige Beschwerde statt-
haft.] 

Bei dieser Variante wäre gewährleistet, 
dass z.B. gegen die Anordnung einer Se-
questration nach § 25 ZVG weiterhin 
zunächst § 766 ZPO zu bemühen ist. 
Abschließend zu diesem Thema sei ver-
wiesen auf Celikovic (Die Rechtsbehelfe 
in der Zwangsvollstreckung – zwischen 
Reformbedarf und bewährter Komple-
xität, Diss. 2023). Die Autorin rät die 
Streichung von § 766 Abs. 1 ZPO. Für 
eine sachgerechte Neustrukturierung 
wären die Entscheidungen des Vollstre-
ckungsgerichts nach § 766 ZPO konse-
quenter-weise auf den Rechtspfleger zu 
übertragen.

j) Erfüllungsaufwand 

Exemplarisch und wegen der besseren 
Vergleichbarkeit sei erwähnt, dass in 
Baden-Württemberg im Vergleichszeit-
raum wie bei A) der Pebb§y-Sollbedarf 
für die gesamte Mobiliarvollstreckung 
37,62 AKA bei den Rechtspflegern und 
85,94 AKA bei den Serviceeinheiten be-
trägt.

Einfach den bisherigen Anteil der 
Rechtspfleger auf die Gerichtsvollzieher 
zu übertragen ist völlig realitätsfremd. 
Zum einen wachsen den Gerichtsvoll-
ziehern auch Teile der Geschäftsstellen-
aufgaben an, zum anderen wird das Pen-
sum der Rechtspfleger neu zu berechnen 
sein, da die einfachen Masseverfahren 
dann fehlen. Auch wird es keine Einspa-
rungen beim Studium der Rechtspfleger 
geben, da im Hinblick auf die weiteren 
vollstreckungsrechtlichen Aufgaben die 
Inhalte bleiben. 

Doch selbst wenn die Übertragung 
der Forderungspfändung zum deutli-
chen Kostenanstieg für die Landeshaus-
halte, die Gläubiger und die Schuldner 
führt, so sollten diese Überlegungen bei 
einer Neustrukturierung nicht maßgeb-
lich sein.

3.  
Erforderliche Ergänzungen 
Das ursprüngliche Vorhaben, die Zu-
ständigkeiten in Zwangsvollstreckungs- 
und Insolvenzverfahren neuordnen zu 
wollen und eine Vereinheitlichung der 
Zuständigkeiten durch die vollständige 
Umsetzung der Länderöffnungsklau-
seln des §  19 RPflG herbeizuführen 
(Schreiben des Bundesministeriums der 
Justiz vom 13.6.2023 – Aktenzeichen: 
374150#00001#0001), muss weiter ver-
folgt werden. Gerade vor dem Hinter-
grund der Abgänge der „Babyboomer- 
Generation“ und erheblichen Schwierig-
keiten der Nachwuchsgewinnung in al-
len Bereichen würde sonst eine Chance 
verpasst, sich nachhaltig zu organisieren. 

„Auch gilt es, den nicht mehr nachvollziehbaren 
Flickenteppich von funktionellen Zuständigkeiten 
der Justiz zu beseitigen und funktionelle Doppel-

zuständigkeiten abzubauen.“



„Sicherlich ist die korrekte Anwendung des § 7 RPflG 
grundsätzlich nicht von Willkür der Beteiligten geprägt. 
Dennoch ist allein das Vorliegen einer derartigen Norm 

ein Mangel in der Systematik, den es zu beseitigen gilt.“
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rechtlichen Hindernisse für die Über- 
tragung. 

Die Rückübertragung des Insol-
venzplanverfahrens auf den Rechtspfle-
ger ist mehr als geboten. Die Übertra-
gung des Planverfahrens auf den Rich-
ter im Rahmen des ESUG hat sich in 
der gerichtlichen Praxis nicht bewährt. 
Die Doppelzuständigkeit im eröffneten 
Regelinsolvenzverfahren ist unprakti-
kabel und hat keinerlei messbare Ver-
besserungen für die Sanierungsverfah-
ren erbracht. 

Neben den Aufgabenübertragungen 
auf den Rechtspfleger beabsichtigt das 
Bundesministerium der Justiz die For-
derungspfändung wegen Geld- und 
Unterhaltsforderungen auf den Ge-
richtsvollzieher zu übertragen. Gegen 
diese Übertragungen bestehen keine 
Bedenken. Dem Rechtspfleger bleiben 
weiterhin die Entscheidungen des Voll-
streckungsgerichts vorbehalten. Diese 
sollten in diesem Zusammenhang um 
die Entscheidungen nach § 766 ZPO, 
die bislang nach §  20 Nr. 17 RPflG 
dem Richter vorbehalten sind, erwei-
tert werden. Somit wäre eine klare Auf-
gabenstruktur im Vollstreckungsver-
fahren geschaffen.

Die grenzüberschreitende Rechts-
anwendung durch Rechtspflegerinnen 
und Rechtspfleger gehört insbesondere 
in Zeiten des Europäischen Nachlass-
zeugnisses zum Aufgabenbereich der 
Rechtspfleger hinzu. Vor dem Hinter-
grund einer zunehmenden Harmoni-
sierung der europäischen Rechtsan-
wendung sollte dieser Tendenz auch 
bei den funktionellen Zuständigkeiten 
Rechnung getragen werden.

b) Vereinheitlichung der Zustän-
digkeiten durch die vollständige 
Umsetzung der Länderöffnungs-
klauseln des § 19 RPflG

§ 19 RPflG in seiner jetzigen Fassung 
wurde durch das zweite Justizmoder-
nisierungsgesetz eingeführt. Demnach 
können dem Rechtspfleger in betreu-

ungs- und familiengerichtlichen Ver-
fahren, im Nachlassverfahren und im 
Registerverfahren wesentliche Verfah-
rensteile übertragen werden. In diesem 
Zuge sollten aber auch die Grenzen der 
bisherigen Übertragung in den Blick 
genommen werden. 

In Betreuungssachen sind die 
grundrechtlichen Grenzen der Über-
tragbarkeit in § 33 Abs. 3 RPflG nor-
miert, welcher Zuständigkeitsregelun-
gen für die ehemaligen Württembergi-
schen Bezirksnotare enthält. Diese sind 
statusrechtlich, wie die Rechtspfleger, 
Beamte des gehobenen Justizdiens-
tes.  Diese Zuständigkeitsregelungen 
auf die Rechtspfleger zu übertragen 
und lediglich die grundrechtsrelevan-
ten Entscheidungen dem Richter vor-
zubehalten, wäre demnach sachgerecht 
und würde einen Effizienzgewinn im 
Betreuungsverfahren erbringen.

Im Bereich des Registerrechts ist es 
bislang schon möglich, mit Ausnahme 
der unternehmensrechtlichen Verfah-
ren und der Prüfung und Entscheidung 
nach §  316 Abs.  3 gegebenenfalls in 
Verbindung mit §  329 Abs.  12 und 
§  343 Abs.  3 des Umwandlungsgeset-
zes, dem Rechtspfleger das Verfahren 
im Wesentlichen zu übertragen. Vor 
dem Hintergrund der Einführung des 
MoPeG zum 1.1.2024 und dem Vor-
schlag der Kommission für eine Richt-
linie des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Änderung der Richtlinien 
2009/102/EG und (EU) 2017/1132 
zur Ausweitung und Optimierung des 
Einsatzes digitaler Werkzeuge und Ver-
fahren im Gesellschaftsrecht (Digitali-
sierungsrichtlinie II), sollte auch hier 
eine Vollübertragung geprüft werden. 
Die Anwendung ausländischen Rechts 
gehört zwischenzeitlich in vielen Be-
reichen zum täglichen Geschäft der 
Rechtspfleger. Hier sei nur an das euro-
päische Nachlasszeugnis erinnert. 

Ferner wären auch die Öffnungs-
klauseln des § 36b RPflG in den Blick 
zu nehmen. Diese würden die Rechts-
pfleger im Gegenzug entlasten.

c) Weiterer Änderungsbedarf im 
Rechtspflegergesetz

Auch vor diesem Hintergrund der An-
wendung ausländischen Rechts sollte 
die generelle Aufhebung des § 5 RPflG 
geprüft werden. Diese Vorlagepflichten 
sind aus der Zeit gefallen und dem heu-
tigen Studium der Rechtspflegerinnen 
und Rechtspfleger nicht mehr angemes-
sen. Bei Vorliegen eines engen Zusam-
menhangs, enthält § 6 RPflG eine aus-
reichende Regelung.

Der Bund Deutscher Rechtspfleger 
fordert die Aufhebung von §  7 RPflG 
in seiner jetzigen Form und die Um-
wandlung in eine Norm, die Zuständig-
keitsstreitigkeiten zwischen Rechtspfle-
ger und Richter dem im Instanzenzug 
nächsthöheren Gericht überträgt, bei-
spielsweise durch eine entsprechende 
Regelung im EGGVG. Mit § 7 RPflG 
wird bei unklarer Zuständigkeitslage es 
einfachgesetzlich ermöglicht, dass in 
unanfechtbarer Entscheidung der Rich-
ter seine Zuständigkeit bestätigen oder 
verneinen kann. Dabei ist die Entschei-
dung sowohl für den Rechtspfleger als 
auch für die am Verfahren Beteiligten 
unanfechtbar. 

In der Praxis hat dies bereits vielfach 
dazu geführt, dass Richter durch ent-
sprechenden Beschluss Rechtspfleger 
für Aufgaben für zuständig erklären, für 
die Rechtspfleger nach den Zuständig-
keitsregelungen des Rechtspflegergeset-
zes nicht zuständig sind. Beispielhaft sei 
hier die Übertragung der Festsetzung 
der Vergütung des vorläufigen Insol-
venzverwalters auf den Rechtspfleger, 
obwohl kein Insolvenzverfahren er-
öffnet wurde (und infolgedessen auch 
keine rechtspflegerische Zuständigkeit 
entsteht), benannt.

§ 7 RPflG kann dafür sorgen, dass 
unliebsame Zuständigkeiten des Rich-
ters mittels unanfechtbaren Beschlusses 
abgegeben werden. Hier ist nicht nur 
standespolitisch bedenklich, dass mit-
tels Beschluss der Richter ihm Lästiges 
dem Rechtspfleger zuschreibt, sondern 
vielmehr ist ebenfalls die Unanfecht-
barkeit der Entscheidung systemwidrig. 
Dass hier der Richter als einer von zwei 
am Zuständigkeitsstreit Beteiligten ab-
schließend den Streit beenden kann, 
ist einzigartig in der ZPO und steht 
im Widerspruch zur Verfassung (vgl. 
RPflG, Hintzen, 8. Aufl., § 7 Rn. 3). In 
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keiner anderen Konstellation im Gesetz 
entscheidet bei Zuständigkeitsfragen 
einer der Beteiligten, sondern stets ein 
Dritter. Sachgerecht wäre hier eine Ent-
scheidung des im Instanzenzug nächst-
höheren Gerichts angezeigt (vgl. RPflG, 
Hintzen, aaO).

Insbesondere bei Situationen, in 
welchen eben kein Streit in den Zustän-
digkeiten besteht, sondern schlicht aus 
Entlastungsgründen eine Übertragung 
auf den Rechtspfleger erfolgt, ist mit 
§  7 RPflG unüberprüfbar der Willkür 
Tür und Tor geöffnet. Das o. g. Beispiel 
zeigt, dass im Einzelfall willkürlich § 7 
RPflG eingesetzt wird, zumal es sogar 
explizit durch den Gesetzgeber in § 18 
Abs.  2 RPflG dem Richter ermöglicht 
wird, sich im eröffneten Insolvenzver-
fahren dieses ganz oder teilweise vorzu-
behalten. Ein Vorbehalt nach entspre-
chenden Tätigkeiten hingegen scheidet 
aus (vgl. RPflG, Hintzen, 8. Aufl., § 7 
Rn. 4). Jedoch genau dies wird durch 
inadäquate Anwendung des § 7 RPflG 
ermöglicht. Darüber hinaus - und das 
ist bei verfassungsgemäßer Berücksich-
tigung des § 7 RPflG am evidentesten 
- wird über eben jene Norm einfach-
gesetzlich ermöglicht, dass dem Bürger 
unanfechtbar der gesetzliche Richter 
(Art. 101 GG) entzogen werden kann. 
Eine gezielte und damit verfassungs-
widrige Richterentziehung durch ein 
Gericht im Wege fehlerhafter Hand-
habung der Zuständigkeitsvorschriften 
liegt vor, wenn die Zuständigkeitsbe-
stimmung als willkürlich anzusehen 
ist (vgl. BeckOK GG/Morgenthaler, 
51. Ed. 15.5.2022, GG Art. 101 Rn. 
25). Dies ist dann der Fall, wenn sich 
die Entscheidung des Gerichts bei der 
Auslegung und Anwendung einer Zu-
ständigkeitsnorm so weit von dem sie 
beherrschenden Grundsatz des gesetz-
lichen Richters entfernt, dass sie nicht 
mehr zu rechtfertigen, offensichtlich 
unhaltbar oder gar ohne Bezug auf die 
maßgebliche Norm ist (vgl. BeckOK 
GG/Morgenthaler, aaO). 

Sicherlich ist die korrekte Anwen-
dung des § 7 RPflG grundsätzlich nicht 
von Willkür der Beteiligten geprägt. 
Dennoch ist allein das Vorliegen einer 
derartigen Norm ein Mangel in der 
Systematik, den es zu beseitigen gilt. 
Die im Grundgesetz verankerte An-
ordnung, dass niemand seinem gesetz-
lichen Richter entzogen werden darf, 

enthält auch ein Gebot zum Erlass 
der erforderlichen Regelungen für die 
richterlichen Zuständigkeiten und die 
Sicherung einer dem Grundgesetz ent-
sprechenden Rechtsstellung der Richter 
(BVerfG NJW-RR 2021, 1436) und 
wendet sich insoweit an den parla-
mentarischen Gesetzgeber und die zur 
ergänzenden Normsetzung berufenen 
Stellen (vgl. BeckOK GG/Morgentha-
ler, 51. Ed. 15.5.2022, GG Art. 101 
Rn. 15). Es besteht ein leistungsrecht-
licher Anspruch an den Gesetzgeber, 
ein prozess- und organisationsrechtli-
ches Normenwerk bereit zu stellen, dass 
die vorherige Bestimmung des Richters 
möglichst weitgehend regelt, indem es 
im Voraus abstrakt-generell die funda-
mentalen Zuständigkeitsregeln festlegt 
(vgl. BeckOK GG/Morgenthaler, aaO). 
Diesem Anspruch wird vorliegend der 
Gesetzgeber mit §  7 RPflG nicht ge-
recht.

4. 
Fazit 
Der Prozess zur Neuordnung der Zu-
ständigkeiten und der Umsetzung 
sämtlicher in §  19 RPflG normierten 
Öffnungsklauseln ist ein maßgeblicher 
und überfälliger Schritt hin zu einem 
effektiven Ressourceneinatz in der Jus-
tiz. Die Öffnungsklauseln haben zu 
einer kaum mehr überschaubaren Zer-
splitterung der funktionellen Zustän-
digkeiten geführt. Gerade die bevor-
stehenden gravierenden Altersabgänge 
in allen Berufsgruppen in den Jahren ab 
2029 erfordern eine effiziente Zustän-
digkeitsregelung. 

Die Rechtspflegerinnen und Rechts-
pfleger haben demnach in den letzten 
knapp 20 Jahren bewiesen, dass die 
übertragenen Aufgaben bei ihnen in 
guten Händen sind. Hierzu trägt der 
hochwertige Diplom-Studiengang 
ganz maßgeblich bei. Unabhängig 
vom Stand der Aufgabenübertragung 
auf den Rechtspfleger sind die rechtli-
chen Grundlagen Inhalt des Studiums, 
weshalb alle Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger in der Bundesrepublik 
Deutschland bereits entsprechend qua-
lifiziert sind. Die Umsetzung der Öff-
nungsklauseln des § 19 RPflG sind da-
her alternativlos. 
Der Bund Deutscher Rechtspfleger setzt 

Resolution
verabschiedet auf der BDR-Präsidiums-
sitzung am 11. Oktober 2024 in Karlsruhe

Der Referentenentwurf zur bundesweiten 
Übertragung der Forderungspfändung auf 
die Gerichtsvollzieher und einzelner Nach-
lassgeschäfte vom Richter auf den Rechts-
pfleger hat nichts mehr mit dem ursprüng-
lichen Reform-Paket zu tun.

In diesem Entwurf sollten umfangrei-
che Aufgabenübertragungen innerhalb 
der Justiz auf den jeweils bestgeeigneten 
Entscheider bundeseinheitlich geregelt 
werden, zum Beispiel in Betreuungssachen, 
Registersachen und Insolvenzsachen.

Der nun vorgelegte Referentenentwurf 
hat davon nichts übrig gelassen bis auf das 
Feigenblatt einzelner Nachlassgeschäfte. 
Die Umsetzung würde für 10 der 16 Bundes-
länder einen Rückschritt bedeuten.

Von der angestrebten Optimierung der 
Abläufe bei Gericht ist der Referentenent-
wurf weit entfernt.

Das BDR-Präsidium, bestehend aus den 
Vorsitzenden der BDR-Landesverbände und 
der BDR-Bundesleitung, appelliert an das 
Bundesjustizministerium, jetzt mit einer 
sachgerechten und zukunftsfähigen Aufga-
benverteilung in der Justiz ernst zu machen.

sich mit Nachdruck für die Umsetzung 
dieses Gesetzesvorhabens ein. Insbeson-
dere ein erneutes Scheitern der bereits 
in der Vergangenheit in den Blick ge-
nommenen Übertragungen im Insol-
venzverfahren würde zu einem kaum 
mehr zu heilenden Vertrauensverlust 
bei den Rechtspflegerinnen und Rechts-
pflegern führen. Im Zuge dieses Prozes-
ses den Rechtspfleger von Aufgaben im 
Rahmen der Forderungspfändung zu 
entlasten ist sinnvoll. Insbesondere vor 
dem Hintergrund der Überlegungen 
eines gemeinsamen Studiums bzw. ei-
nes Studiums mit einem gemeinsamen 
berufsbefähigenden Abschluss. Auf den 
diesbezüglichen Grundsatzbeschluss 
des Gewerkschaftstages des Deutschen 
Beamtenbundes, den die beiden betrof-
fenen Berufsvertretungen der Gerichts-
vollzieher und Rechtspfleger (DGVB 
und BDR) mitgetragen haben, sei hier 
hingewiesen. Dies würde erhebliche Sy-
nergien mit sich bringen. 

Der vorliegende Entwurf wird die-
sem Anliegen aber nicht gerecht und be-
darf erheblicher Ergänzungen, um wei-
terhin die Unterstützung der Rechtspfle-
gerinnen und Rechtspfleger zu finden. 
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ausreichenden Neueinstellungen von 
Rechtspflegeranwärter:innen.

Auch die Einführung der Rechtspfle-
gerrobe, so konnte festgestellt werden, 
zieht immer weitere Kreise durch die 
Bundesrepublik: Auch die Landesverbän-
de Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz setzen sich derzeit für die Einfüh-
rung der Rechtspflegerrobe in den jewei-
ligen Bundesländern ein.

Das Präsidium hat zudem ausführlich 
über den Referentenentwurf des „Entwurfs 
eines Gesetzes zur Zuständigkeitskonzent-
ration der zivilgerichtlichen Mobiliarvoll-
streckung bei den Gerichtsvollziehern zur 
zu Zuständigkeitserweiterungen für die 

Rechtspfleger in Nachlass- und Teilungs-
sachen“ diskutiert. Gegenstand des Geset-
zesentwurfes ist die Übertragung der For-
derungspfändung auf die Gerichtsvollzie-
her sowie einzelne Übertragung in Nach-
lasssachen auf den Rechtspfleger durch 
Bundesrecht. Innerhalb des Präsidiums 
bestand Einigkeit darüber, dass zwar die 
Übertragung der Nachlasssachen für die 
sechs Bundesländer positiv wäre, in denen 
von den Länderöffnungsklauseln bisher 
kein Gebrauch gemacht wurde, der Re-
ferentenentwurf in der Gesamtschau aber 
insgesamt abzulehnen ist. 

Julia Lange, BDR Hamburg

Am 25. September 2024 fand im 
Rechtsausschuss die Expertenanhö-
rung zum Gesetzentwurf „Weitere 
Digitalisierung der Zwangsvollstre-
ckung“ statt. Dipl.-Rpfl. Philipp Bruhn, 
Vorsitzender der Kommission Zwangs-
vollstreckung, stand im Bundestag als 
Sachverständiger Rede und Antwort.

In seiner Stellungnahme begrüßte Bruhn 
die vorgesehene Änderung als sachgerecht, 
verwies zugleich aber darauf, dass dies nur 
eine Übergangslösung sein kann. Langfris-
tig bedarf es dringend einer elektronischen 
Lösung. Im weiteren Vortrag ging er auf 
einzelne Schwachstellen des Gesetzesvor-
habens ein. Namentlich der Schuldner-
schutz ist an mehreren Stellen noch besser 
zu gewährleisten. Darüber hinaus verwies 
er auf dringenden Anpassungsbedarf bei 
den Formularen und forderte eine Ver-
pflichtung für Inkassounternehmen zur 
Teilnahme am elektronischen Rechtsver-
kehr. Abschließend betonte er, dass für 
die Gerichte eine Antragsübermittlung als 
Datensatz zwingend für eine effizientere 
Verfahrensführung notwendig wäre. Die 
Stellungnahme des Koll. Bruhn können 
Sie abrufen unter https://www.bdr-online.
de/fileadmin/user_upload/www_bdr-online_de/
pdf/2024/Stellungnahme-Bruhn.pdf. 

Auch alle anderen geladenen Sachverstän-
digen teilten die Auffassung, dass es sich 
bei dem nun beabsichtigten Vorhaben nur 
um einen Zwischenschritt handeln kann. 
Letztlich bedarf es eines elektronischen 
Titelregisters oder noch besser eines elekt-
ronischen Vollstreckungsregisters, das trotz 
aller damit verbundenen Herausforde-
rungen so schnell wie möglich entwickelt 

und technologie- sowie anwendungsoffen 
eingeführt werden sollte. Die Anhörung 
wie auch der Gesetzentwurf sind abruf-
bar unter https://www.bundestag.de/dokumente/
textarchiv/2024/kw39-pa-recht-zwangsvollstre-
ckung-1013796.

Philipp Bruhn, Vorsitzender der 
BDR-Vollstreckungskommission

Berlin, 25. September 2024

BDR zur Anhörung im Rechtsausschuss
 

Karlsruhe, 10. bis 12. Oktober 2024

Herbstsitzung des BDR-Präsidiums
 

Die Sitzung des Präsidiums des 
Bundes Deutscher Rechtspfleger e.V. 
fand in diesem Jahr vom 10. bis 12. 
Oktober 2024 in Karlsruhe statt. 

Die Vertreter:innen der Landesverbän-
de berichteten nicht nur über Aktuelles 
aus ihren Bundesländern. Beherrschende 
Themen waren unter anderem die Dienst-
postenbewertungen in den einzelnen 
Bundesländern, die anhängigen Verfahren 
beim Bundesverfassungsgericht zur amts-
angemessenen Alimentation, aktueller 
und künftig drohender Personalmangel 
durch die anstehenden Pensionierungen 
der „Boomer“-Generation sowie die nicht 

(c) Bundestag

Philipp Bruhn vertrat den BDR bei der Expertenanhörung im Rechtsausschuss.
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Bild v.l.: Claudia Kammermeier, 
Horst Arnold, Julia Post,  

Mario Blödtner, Dr. Marin Brunn-
huber, Petra Guttenberger,  

Dr. Thomas Dickert und  
Moderatorin Sonja Pözl.

Verband Bayerischer Rechtspfleger

Delegiertentag 2024 in Nürnberg

Der Verband Bayerischer Rechtspfle-
ger tagte vom 25. bis 27. September 
2024 in der Jugendherberge an der Kai-
serburg Nürnberg im Rahmen des Dele-
giertentages. Die bisherige Vorsitzende 
Claudia Kammermeier wurde mit ein-
stimmigem Ergebnis im Amt bestätigt.

Daneben bleibt fast der gesamte Vorstand 
unverändert. Als neues Mitglied im Team 
begrüßen wir Frau Monika Fünffinger, 
derzeit tätig am StMJ. Als neue Jugend- 
und Studierendenbeauftragte wurden 
Niclas Carl und Stephanie Hemmer ge-
wählt. Für den Delegiertentag wurden 
durch den Landesvorstand zwei Entschlie-
ßungen vorbereitet. In diesen bezieht der 
Verband Bayerischer Rechtspfleger e. V. 
Position zum „Einsatz Künstlicher In-
telligenz (KI)“ und zur „Attraktivität des 
Rechtspflegerberufes“. Beides gewichtige 
Themen, die die Zukunft des Berufsstan-
des besonders prägen werden. Nach einer 
letzten Anpassung in der vorbereitenden 
Hauptverwaltungssitzung wurden die 
Entschließungen durch die Delegierten 
einstimmig angenommen. 

Auf Vorschlag des Landesvorstan-
des und der Hauptverwaltungssitzung 
wurde der ehemalige Landesvorsitzende 
Peter Hofmann zum Ehrenvorsitzenden 
ernannt. Die ehemaligen Vorstandsmit-
glieder Tanja Raab und Dieter Santl so-
wie die ehemalige Schriftleiterin Daniela 
Woite wurden zu Ehrenmitgliedern er-
nannt. Diese Anerkennung wurde auch 
Karl-Heinz Zeibich zuteil, der als ehema-

liger Vorsitzender des BV Coburg den 
Dämmerschoppen auf der Sennigshöhe 
über einen sehr langen Zeitraum hinweg 
organisiert hat.

Zur Festveranstaltung am Freitag wa-
ren neben den Verbandsmitgliedern auch 
zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Jus-
tiz gekommen. Das Grußwort gebührte 
Dr. Winfried Brechmann, dem neuen 
Amtschef des Bayerischen Staatsministe-
riums der Justiz. Die wiedergewählte Vor-
sitzende Claudia Kammermeier betonte, 
dass Rechtspflegerinnen und Rechtspfle-
ger gerade in gesellschaftlich und politisch 
turbulenten Zeiten unverzichtbar sind für 
eine funktionierende Justiz. „Und weil 
eine funktionierende Justiz existentiell 
wichtig ist für den Rechtsstaat und der 
Rechtsstaat unabdingbar ist für die De-
mokratie, sind unsere Anliegen richtig 
und wichtig!“ so Kammermeier. Genau 
deshalb will sie mit ihrem Team als Inte-
ressensvertretung der Rechtspflegerinnen 
und Rechtspfleger die wichtigsten Forde-
rungen gegenüber der Politik und in den 
Verwaltungen voranbringen.

Anstelle weiterer Grußworte stell-
ten sich Dr. Thomas Dickert (Präsident 
des OLG Nürnberg), Petra Guttenberger 
(MdL CSU), Dr. Martin Brunnhuber 
(MdL Freie Wähler), Julia Post (MdL 
Bündnis 90/Die Grünen), Horst Arnold 
(MdL SPD) und Mario Blödtner (Vorsit-
zender des Bundes Deutscher Rechtspfle-
ger) einem sog. „Speedtalk“. Unter der 
Moderation von Sonja Pözl (Bezirksver-
band Nürnberg) hatte jeder Redner maxi-

mal eine Minute pro Frage Zeit, eine wohl 
bedachte Antwort zu finden. Schlagfertig 
meisterten alle Teilnehmer diese Aufgabe. 
Quittiert mit mehr oder weniger Applaus, 
erhielten die Protagonisten sogleich eine 
Rückmeldung auf ihre Aussagen. Kurz-
weiliger als eine lange Rede dürfte die 
Aktion für die Zuschauer allemal gewesen 
sein.

Der Höhepunkt der Veranstaltung 
begann eindeutig mit dem Auftritt von 
Liedermacher und Entertainer Hubert 
Treml aus Regensburg. Er sorgte dafür, 
dass die Festveranstaltung alles andere als 
langweilig war. Der Musiker gab mehrere 
„Rechtspflege-Songs“ aus eigener Feder 
zum Besten und lud das Publikum zum 
Mitmachen ein. Titel wie „Uns kennt 
keine Sau“ und „Liebeserklärung an eine 
Rechtspflegerin“ lassen erahnen, dass vor 
Lachen kaum ein Auge trocken blieb. 

Musikalisch umrahmt wurde der ge-
samte Festakt von den Musikerinnen „La 
Vera Mona“. Die beiden Frontfrauen Vera 
Kaufmann und Mona Felice bezauberten 
das Publikum mit lebendigen akustischen 
Interpretationen von Pop- und Rock-
songs. Abschließend dankte Kammermei-
er allen Mitwirkenden für ihren Einsatz 
und ihr Engagement. Ein ganz besonderer 
Dank gilt dem Bezirksverband Nürnberg 
sowie den Helferinnen und Helfern, die 
die Veranstaltung mit ausgerichtet haben. 
Ohne ihren Einsatz wäre der Kraftakt De-
legiertentag nicht möglich gewesen. 

Verband Bayerischer Rechtspfleger

(c) Jonas Neuhäuser



Georg Schreiber, Christoph Stammer, Sibylle Hertel und Felix Berndt trafen sich in Dessau.

beit gemacht haben. Die zurückliegen-
den Veranstaltungen und Termine der 
Vorstandsmitglieder waren auszuwerten 
und die entsprechenden Schlussfolge-
rungen zu ziehen.

Die wichtigsten Themen der Sitzung 
waren die Besprechung der Beschluss-
fassungen und Themen der Präsidiums-
sitzung in Karlsruhe, Erörterung des 
Referentenentwurfs des BMJ zur Auf-
gabenübertragung in Nachlass- und 
Zwangsvollstreckungsangelegenheiten, 
Haushaltsangelegenheiten, aber auch die 
thematische Ausrichtung des Verbandes 
in den nächsten Monaten, die Personal-
ratswahlen 2025 und die Auswertung 
der dbb-Hauptvorstandssitzung.

Wie immer waren die Themenfelder 
herausfordernd, zugleich konnten wir 
feststellen, dass es an guten Ideen und 
Strategien im Vorstand nicht mangelt.

Das restliche Jahr ist mit einigen an-
stehenden Aufgaben gefüllt, die wir mit 
Engagement abarbeiten werden. Die 
Bauhausstadt war allemal einen Besuch 
wert und als Tagungsort eine gelungene 
Abwechslung. An dieser Stelle nochmals 
ein Dankeschön an die Verwaltung des 
LG Dessau für die Bereitstellung des Ta-
gungsraumes.

BDR Sachsen-Anhalt

werden. Wir danken allen Kollegen für 
ihre Teilnahme und die spannenden und 
aufschlussreichen Gespräche in geselli-
ger Runde.

Am 25./26. Oktober 2024 fand im 
Justizzentrum Anhalt unsere Herbst-
vorstandssitzung statt. Im Landgericht 
Dessau konnte uns ein Tagungsraum 
zur Verfügung gestellt werden, sodass 
wir uns in guter Atmosphäre an die Ar-

Vom 24. bis 26. Oktober 2024 kam 
der BDR-Landesvorstand in der Bau-
hausstadt Dessau zusammen. 

Am 24. Oktober 2024 konnten wir ei-
nige Kollegen zum Rechtspflegerstamm-
tisch im Brauhaus „Zum Alten Dessauer“ 
begrüßen. Diese einige Jahre ruhende 
Tradition soll künftig wieder zu einem 
regelmäßigen Termin im BDR-Kalender 
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BDR Sachsen-Anhalt

Vorstand trifft sich zur Sitzung in Dessau
(c) BDR Sachsen-Anhalt

Am 11. November 2024 trafen sich Vertreter der Lan-
desleitung des BDR mit Frau Ministerin Marion Gentges 
MdL zum Jahresgespräch in den Räumlichkeiten des Jus-
tizministeriums. 

In angenehmer Atmosphäre ging es insbesondere um die 
Themen Dienstpostenbewertung, Laptops für Studierende 
und den Stand hinsichtlich des Baus eines Studentenwohn-
heims an der Hochschule für Rechtspflege in Schwetzingen. 
Viel Verständnis für unsere Anliegen und die gemeinsame Su-
che nach Lösungen zog sich wie ein roter Faden durch den 
kompletten Termin. Wir danken Frau Ministerin und den 
weiteren teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Justizministerium sehr und freuen uns auch in Zukunft auf 
weiteren engen Austausch in diesem Format.

BDR Baden-Württemberg

BDR Baden-Württemberg

Jahresgespräch mit Ministerin Gentges

Justizministerin Gentges (Bildmitte) empfing Monika Haas, Thiemo Haußer, Sandra 
Wagner und Michael Spindler. 

(c) BDR Baden-Württemberg
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EUROPÄISCHE UNION DER RECHTSPFLEGER:INNEN 
UNION EUROPÉENNE DES GREFFIERS
EUROPEAN UNION OF RECHTSPFLEGER

Tallinn, 19.–20. September 2024: Generalversammlung

Vom 19. bis 20. September 2024 fand in der Hauptstadt 
von Estland, in Tallinn, die Generalversammlung der Eu-
ropäischen Union der Rechtspfleger (EUR) statt.

EUR-Präsident Walter Szöky konnte Teilnehmer:innen aus 
den europäischen Mitgliedsverbänden sowie aus Japan und 
Südkorea begrüßen. Als Ehrengäste waren anwesend der Prä-
sident der CEPEJ (Europäische Kommission für die Wirk-
samkeit der Justiz), Francisco Depasquale aus Malta, der Prä-
sident der UIHJ (International Union of Judicial Officers), 
Marc Schmitz aus Belgien sowie den Sekretär der UIHJ, Pa-
trick Gielen aus Belgien. Es wurde auch ein wichtiges State-
ment der EUR zum Thema „KI in den Aufgabenbereichen 
der Rechtspfleger und ähnlicher Berufe“ verabschiedet. Dieses 
Dokument können Sie auch auf unserer Homepage downloa-
den. Am letzten Abend wurde die EUR-Fahne an Ute Hol-
zer-Stern (EUR-Vizepräsidentin aus Österreich) übergeben, 
weil der nächste EUR-Kongress im September 2025 in Wien 
stattfinden wird. Wir bedanken uns bei den Kolleginnen und 
Kollegen aus Estland, stellvertretend bei EUR-Vizepräsiden-
tin Relika Sarapuu, für die hervorragende Organisation sowie 
Gastfreundschaft bei dieser Veranstaltung.

Walter Szöky, Präsident der EUR
Auf dem Foto sind die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der 

Generalversammlung der EUR abgebildet.

Europarat, 16. Oktober 2024: Bericht der CEPEJ zur Bewertung der  
europäischen Justizsysteme

Die CEPEJ hat am 16. Oktober 2024 
ihren Bericht zur Bewertung der euro-
päischen Justizsysteme veröffentlicht. 
Der Bericht basiert auf statistischen 
Daten aus dem Jahr 2022 und betrifft 
44 Mitgliedsstaaten des Europarates 
sowie zwei Beobachterstaaten bei der 
CEPEJ, Israel und Marokko. 

Es ist der zehnte Zyklus der Bewertung 
der Justizsysteme der Mitgliedsstaaten 
des Europarates, der seit 2004 durchge-
führt wird. Der Bericht soll politischen 
Entscheidungsträgern und Angehörigen 
der Rechtsberufe ein praktisches und 

detailliertes Instrument für ein besseres 
Verständnis der Funktionsweise der Jus-
tiz in Europa und darüber hinaus an die 
Hand geben, um deren Effizienz und 
Qualität zu verbessern. 

Dieser neue Bericht der CEPEJ 
gibt beispielsweise Aufschluss darüber, 
dass in Europa eine Verwaltungssache 
im Durchschnitt in 741 Tagen durch 
drei Instanzen geht, eine Zivilsache in 
591 Tagen und eine Strafsache in 344 
Tagen, oder dass der Zugang zu den 
Gerichten nur in drei Mitgliedstaaten 
kostenlos ist oder dass die europäischen 
Länder durchschnittlich 85,40 € pro 

Einwohner (7,31 € mehr als 2020) und 
0,31 % des BIP für ihr Rechtssystem 
ausgegeben haben. Der Bericht ent-
hält auch nähere Angaben zu Rechts-
pflegern, Greffiers und „nichtrichter-
lichem“ Personal an Gerichten und 
insbesondere zur Anzahl der Staaten, 
die über den Beruf des Rechtspflegers 
(oder eines entsprechenden Organs) 
verfügen, nämlich 16 Staaten, darunter 
ein Beobachter (Israel). Die ihnen über-
tragenen gerichtlichen Aufgaben sind 
hauptsächlich die Vollstreckung von 
Zivilsachen (75 %), Registersachen (69 
%), nichtstreitige Rechtssachen (69 %), 
Familiensachen (56 %), Zahlungsbe-
fehle (56 %) und in geringerem Maße 
die Prozesskostenhilfe und die Vollstre-
ckung von Strafsachen. 

Der Bericht besteht aus drei sich er-
gänzenden Teilen:
– Der erste Teil „Allgemeine Analy-

(c) BDR NRW#
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sen“ stellt die europäischen Trends zu 
Schlüsselthemen der Justizsysteme dar: 
Budgets, Fachkräfte, Zugang zur Justiz, 
Effizienz und Qualität sowie Informa-
tions- und Kommunikationstechnolo-
gien. 
–Der zweite Teil „Länderkarten“ enthält 
Schlüsseldaten und -indikatoren für je-
des Land, die es ermöglichen, einen 
Staat im europäischen Kontext einzu-
ordnen, indem seine Schlüsseldaten mit 

den europäischen Medianen verglichen 
werden. 
– Der dritte Teil „CEPEJ-STAT“ ist die 
dynamische Datenbank, die alle quali-
tativen und quantitativen Daten ent-
hält, die von der CEPEJ seit 2010 ge-
sammelt wurden. 

Der vollständige Bericht kann auf 
der Website der CEPEJ (in Englisch 
und Französisch) eingesehen werden: 
https://www.coe.int/fr/web/cepej/special-file. 

Die Arbeitsgruppe (GT EVAL) der 
CEPEJ, die sich am 17.-18. Oktober 
2024 getroffen hat, beabsichtigt, für 
die nächste Ausgabe dieses Berichts 
eine kürzere Version zu erstellen, die die 
Besonderheiten hervorhebt und einen 
besseren Zugang zu den Informationen 
bietet. 

Jean-Jacques Kuster, 
Ehrenprässident der EUR

(ECN): Generative künstliche Intelligenz im Bereich der Justiz 

Nach der Begrüßung der Präsidentin der 
Arbeitsgruppe, Maria Giuliana Civini 
(Italien), stellten Herr Marek Swieczyns-
ki (Professor der Rechtswissenschaften, 
Mitglied des CEPEJ-Beirats für künst-
liche Intelligenz) und Alexandre Palan-
co als Experten die Neuerungen in den 
Richtlinien der CEPEJ vor. Diese sind 
grundsätzlich sehr benutzerfreundlich, 
jedoch wurde die Checkliste visueller ge-
staltet um sie übersichtlicher zu machen. 

Alexandre Palanco referierte im An-
schluss über die Verwendung von Meta-
daten und Anonymisierung in einer 
öffentlichen Rechtsdatenbank, über die 
Fertigstellung und Überarbeitung dieser 
Dokumente wurde angeregt diskutiert. 
Esmin Berhamovic (Experte der CEPEJ 
aus Sarajevo) fasste die neuen Techno-
logien und die Liste der technischen 
Dokumente zusammen. Es folgte eine 
Debatte. Die Aufstellung kann auf der 
Webseite der CEPEJ eingesehen werden. 

Danach fand eine Vorstellung und 
Diskussion über die möglichen Auswir-
kungen des Einsatzes von Instrumenten 
der künstlichen Intelligenz bei Gerich-
ten statt. Der erste Tag wurde sodann 

mit einer Aufstellung und Erörterung 
der Instrumente zur Verbesserung der 
Work-Life-Balance im Justizwesen be-
endet. 

Der zweite Tag begann mit einem Ge-
spräch über die Aktivitäten im Bereich 
der künstlichen Intelligenz. Dazu erör-
terte der Präsident der CEPEJ, Francesco 
Depasquale, die Sachlage in Kasachstan. 
Die größten Bedenken bestehen generell 
darin, dass durch die künstliche Intelli-
genz laufend Entscheidungen getroffen 
und diese sodann durch keine natürliche 
Person mehr kontrolliert werden. Pedro 
Almeida (Portugal) referierte über die 
Entwicklungen der künstlichen Intel-
ligenz in seinem Land. Es wurde auch 
über die Arbeit des Beratungsgremiums 
für künstliche Intelligenz (AIAB) und 
eine Pilotanwendung eines Bewertungs-
instrumentes für die Europäische Ethik-
Charta beim Einsatz von künstlicher 
Intelligenz in Justizsystem berichtet und 
diskutiert.

Ute Holzer-Stern, 
Vizepräsidentin der EUR

Am 17. und 18. Oktober 2024 fand 
eine Sitzung der CEPEJ, Arbeitsgruppe 
ECN, zum Thema „Verwendung von 
Künstlicher Intelligenz in der Justiz“ 
statt. Ute Holzer-Stern nahm für die 
EUR per Videokonferenz teil. 

Justiz und deren Bewältigung durch 
technische Innovation aber auch um 
deren Gefahren und Grenzen ging. Die 
andere Diskussion beschäftigte sich 
mit den Erwartungen der Menschen 
innerhalb und außerhalb der Justiz, 
die mit den technischen Innovationen 
verbunden sind. 

Das erste Podium war besetzt mit 2 Ver-
tretern der Europäischen Anwaltsverei-
nigung CCBE, nämlich dem Generalse-

kretär Simone Cuomo und dem Leiter des 
Komitees zur Zukunft der Rechtsberufe 
und der rechtlichen Dienste Christian 
Lemke, dem Vertreter des Justizrates von 
Irland Brian O’Moore, dem Präsidenten 
der Europäischen Vereinigung der Ver-
waltungsrichter Sylvain Merenne und 
wurde geleitet von der Vizepräsidentin 
der Europäischen Richtervereinigung 
Sabine Matejka. 

In dem Gespräch wurden die unter-
schiedlichen Erwartungen der Justizbe-

Brüssel, 8. November 2024: Jahreskonferenz des Forums der Rechtsberufe

Die Jahreskonferenz des Europäischen 
Forums der Rechtsberufe fand am 8. 
November 2024 in Brüssel statt. Das 
Thema der diesjährigen Veranstaltung 
lautete: „Verbesserung der Justiz durch 
Innovation – von Herausforderungen 
und Bedürfnissen zu bewährten Ver-
fahren“. Für die Europäische Union 
der Rechtspfleger (EUR) nahm EUR-
Ehrenpräsident Wolfgang Lämmer an 
einer Podiumsdiskussion teil, bei der 
es um die dringenden Bedürfnisse der 

Ute Holzer-Stern vertrat die EUR.

(c) EUR
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EUR-Ehrenpräsident Jean-Jacques Kuster und EUR-
Präsident Walter Szöky waren in den Räumlichkeiten 
des Europarates in Straßburg bei folgenden Konferen-
zen anwesend: Am 2. Dezember 2024 beim 3. Globa-
len Forum für Vollstreckung, organisiert von der UIHJ 
(Internationale Union der Justizbeamten) und der CE-
PEJ (Europäische Kommission für die Wirksamkeit 
der Justiz) und vom 3. bis 4. Dezember 2024 bei der 
Plenarsitzung der CEPEJ.

Die Internationale Union der Gerichtsvollzieher hielt ihr 
drittes Weltforum zur Vollstreckung ab. Es stand unter dem 
Motto „Künstliche Intelligenz im Bereich der Justiz und im 
Vollstreckungsverfahren“. Prominente Redner stellten die 
Herausforderungen und Chancen der Künstlichen Intelli-
genz (KI) in diesem Bereich vor, im Zivil- und Handelsrecht 
mit Schwerpunkt auf der Gewährleistung der Menschenrech-
te in einem automatisierten Rechtsumfeld, aber auch die spe-
zifischen Anwendungen der KI im Vollstreckungsverfahren. 

Die 43. Vollversammlung der CEPEJ begann mit einer 
Studiensitzung über den Einsatz von künstlicher Intelligenz 
(KI) im rechtlichen Umfeld. In dieser Sitzung wurden Fragen 
im Zusammenhang mit der Automatisierung von Gerichts-
verfahren, KI in der Entscheidungsfindung sowie Heraus-
forderungen im Zusammenhang mit der Nutzung digitaler 
Technologien in der Justizverwaltung erörtert. 

Die CEPEJ hat nach der jüngsten Veröffentlichung des 
Evaluierungsberichts über die europäischen Justizsysteme 
2024, der am 16. Oktober veröffentlicht wurde, Bilanz ge-
zogen. Der Bericht enthält die wichtigsten europäischen 
Trends in den Bereichen Haushalt, Dauer und Effizienz der 
Verfahren, Stellung der Nutzer und Justizberufe. Er ent-
hält außerdem Datenblätter zu den einzelnen Ländern. Für 

Straßburg, 2.–4. Dezember 2024: EUR nimmt an Sitzungen teil

den nächsten Zyklus 2026 sind Weiterentwicklungen geplant.  
Die Arbeitsgruppe zur Qualität der Justiz (CEPEJ-GT-QUAL) 
stellte den Entwurf der Leitlinien zur qualitativen Bewertung 
der Arbeit von Richtern (angenommen) sowie ihre anderen Ar-
beiten zur Qualität der juristischen Debatte oder zum Zugang 
zur Justiz vor. 

Das Treffen bot der Arbeitsgruppe zum richterlichen Zeit-
management (CEPEJ-SATURN) auch die Gelegenheit, die ge-
plante Datenbank über Praktiken zur Verringerung des Rück-
stands bei Gerichtsverfahren, das Instrument zur Unterstützung 
bei der Einführung eines Systems zur Gewichtung von Fällen, 
vorzustellen. Eine Checkliste für das Zeitmanagement in den 
Staatsanwaltschaften wurde von der CEPEJ geprüft und ange-
nommen. 

Die Arbeitsgruppe zu E-Justiz und künstlicher Intelligenz 
(CEPEJ-GT-CYBERJUST) schlug außerdem einen Entwurf 
für Leitlinien zur Online-Veröffentlichung von Gerichtsent-
scheidungen und ein Glossar mit Begriffen aus den Bereichen 
E-Justiz und künstliche Intelligenz für Justizberufe vor, das in 
Form einer erweiterbaren Datenbank auf der Website der CE-
PEJ veröffentlicht werden soll. 

Die weitere Operationalisierung der CEPEJ-Charta zur KI 
durch die Durchführung von Pilotbewertungen einiger natio-
naler KI-Tools und die Entwicklung des Ressourcenzentrums 
für KI und E-Justiz waren weitere Themen der Plenarsitzung. 
Diese führte die Wahl der Mitglieder des CEPEJ-Büros für den 
Zeitraum 2025-2026 durch. Francesco Pascale wurde für eine 
weitere Amtszeit von zwei Jahren als Präsident wiedergewählt. 

Walter Szöky erinnerte in den von unserer Union vorgetrage-
nen Bemerkungen daran, dass die EUR eine Erklärung zu KI im 
Zuständigkeitsbereich von Rechtspflegern und ähnlichen Beru-
fen verabschiedet hat. 

Jean-Jacques Kuster

schäftigten im Gegensatz zu den außen-
stehenden Nutzern herausgearbeitet. 
Im Ergebnis wurde aber klar, dass allen 
an einer Steigerung der Effektivität der 
Justiz gelegen ist. Interessant war die 
These, dass nicht jede gerichtliche Ent-
scheidung durch einen Menschen gefällt 
werden müsse. In bestimmten Fällen sei 
es durchaus möglich, Entscheidungen 
durch eine KI treffen zu lassen, solange 
es die Möglichkeit gibt, diese Entschei-
dung durch einen Menschen überprüfen 
zu lassen. 

Wichtig war auch die Feststellung, 
dass Innovation immer von erheblichen 
Investitionen abhängig ist. Die Haushal-
te der Justiz der Länder ist aber immer 
schon sehr restriktiv behandelt wor-
den und wird auf Grund der aktuellen 
Entwicklung der Weltpolitik auch in 
nächster Zukunft eher zurückgedrängt. 
Es müssen also Lösungen gefunden wer-

den, welche die Justiz nicht viel Geld 
kosten. 

Das zweite Podium wurde mode-
riert vom Generalsekretär der UIHJ 
Patrick Gielen und war besetzt mit Lina 
Evangeliou, Maître des requêtes at the 
Greek Council of State, Edouard Rot-
tier, Leiter der Open Data Einheit beim 
obersten Gerichtshof in Frankreich, Alex 
Tallon, Vizepräsident der Europäischen 
Anwaltsvereinigung CCBE sowie dem 
Ehrenpräsidenten der EUR Wolfgang 
Lämmer. 

In dieser Diskussion ging es um die 
Frage der dringenden Bedürfnisse der 
juristischen Berufe im Rahmen der tech-
nischen Erneuerung sowie um die Ge-
fahren und Grenzen. Im Wesentlichen 
wurde herausgearbeitet, dass derzeit an 
vielen Systemen gearbeitet wird, die 
sich mit der Transparenz gerichtlicher 
Verfahren befassen aber auch mit der 

Unterstützung bei standardisierten Ab-
läufen in der täglichen Arbeit. In allen 
Systemen muss aber die Frage nach den 
Rechten der Beteiligten auf Unversehrt-
heit ihrer Privatsphäre sowie Wahrung 
ihrer Rechte als Arbeitnehmer gestellt 
werden. Nicht zu unterschätzen ist die 
Auswirkung der Übernahme vieler Auf-
gaben durch mehr oder weniger intel-
ligente Systeme und damit der Wegfall 
des Bedarfs an Menschen innerhalb der 
Justiz. Dies kann ein gesellschaftliches 
Problem auslösen. Deshalb müssen auch 
die Chancen erkannt werden, mit dieser 
Entwicklung verbunden sind und neue 
Aufgabenfelder für menschliche Mit-
arbeiter der Justiz schaffen können. 

Insgesamt kann diese Veranstaltung 
als sehr produktiv und informativ ein-
gestuft werden. 

Wolfgang Lämmer, 
Ehrenpräsident der EUR
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Nach der Begrüßung durch den stv. Vor-
sitzender und Bundesgeschäftsführer 
Björn Benkhoff begann die Tagung mit 
dem Vortrag „75 Jahre Grundgesetz: Wo 
steht der Rechtspfleger?“ von Prof. Dr. 
Malte Graßhof, einem sehr menschlichen 
Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs 
Baden-Württemberg und zugleich Prä-
sident des Verfassungsgerichtshofes Ba-
den-Württemberg. Am Abend referierte 
Rechtsanwalt Dr. Christian Strasser wie 
in jedem Jahr sehr erheiternd und an-
schaulich über Entwicklungen im inter-
nationalen Rechtsverkehr.

Der zweite Tag startete mit dem Vortrag 
„Der Berufsalltag soll nicht zum Über-
lebenskampf werden“, in dem Strategien 
zur Förderung der mentalen Gesundheit 
vorgestellt wurden. Im weiteren Verlauf 
wurden praxisnahe Themen behandelt, 
z. B. der vergessene Löschungsanspruch 
beim Immobilienerwerb. Am Nach-
mittag wurde in vier Arbeitskreisen zu 
Themen wie Strafvollstreckung, KI – der 
gesetzliche Algorithmus (Art. 101 GG), 
psychische und körperliche Gesundheit 
am Arbeitsplatz oder Gestaltung moder-
ner Ausbildung diskutiert. Das kulturelle 
Highlight des Abends war ein Kabarett 
mit zwei Rechtsanwälten.

Am letzten Tag der Tagung wurden 
die Ergebnisse der Arbeitskreise präsen-
tiert. Anschließend hielt die Studienleite-
rin des Veranstaltungsortes einen Vortrag 
zu „New Work“ und deren Auswirkun-
gen auf die Arbeitsethik im öffentlichen 
Dienst.

Die Tagung bot den Teilnehmenden 
eine Plattform für die Diskussion über 
aktuelle Herausforderungen und innova-
tive Lösungsansätze in der Rechtspflege. 
Das besonders Wertvolle einer solchen 
Tagung bleibt die Verbindung von fach-
lichem Wissen und persönlichem Aus-
tausch mit Rechtspfleger*innen aus dem 
gesamten Bundesgebiet.

BDR Brandenburg

Die Tagung des Bundes Deutscher 
Rechtspfleger (BDR) vom 20. bis 22. 
November 2024 an der Evangelischen 
Akademie in Bad Boll widmete sich 
der “Wirkungsvollen Kommunika-
tion in der Rechtspflege”. Im Fokus 
der diesjährigen Veranstaltung stan-
den Herausforderungen, die durch 
die Digitalisierung, Gesetzesrefor-
men und technische Neuerungen 
entstehen. Ziel war es, aktuelle Ent-
wicklungen zu beleuchten und einen 
interdisziplinären Austausch zu för-
dern.

Bad Boll 2024: Wirkungsvolle  
Kommunikation in der Rechtspflege

 

3. Süddeutscher Nachlassgerichtstag
 

Am 26. September 2024 fand in 
Stuttgart der von den BDR Landes-
verbänden Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz, Hessen und Saar-
land veranstaltete und in Koopera-
tion von dem Finanz- und Erbener-
mittlungsdienstleister Hoerner Bank 
aus Heilbronn organisierte 3. Süd-
deutsche Nachlassgerichtstag statt. 
Der zentrale und sehr gut erreichbare 
Tagungsort in einem Hotel in unmittel-

barer Nähe des Stuttgarter Hauptbahn-
hofs bot den gut 60 Teilnehmenden er-
neut alle Voraussetzungen für die von der 
Hoerner Bank perfekt organisierte Ver-
anstaltung. Die praxisnahen, fachlich-
thematisch topaktuellen Themen stellen 
weiterhin eine Bereicherung des Fortbil-
dungsportfolios für Nachlassrechtspfle-
gerinnen und -rechtspfleger dar. 
Die Abteilungsleiterin der neueingerich-
teten „Koordinierungsstelle Nachlass“ 
für Baden-Württemberg, Frau Tenckhoff, 
sprach zu Beginn ein Grußwort. Als Lan-
desvorsitzende blieb es Kollegin Fiebach 
vom BDR Rheinland-Pfalz vorbehalten, 
für die ausrichtenden Landesverbände 

ein Grußwort zu sprechen. In diesem 
Jahr bot die Fachtagung im Diskurs mit 
dem Plenum Vorträge unterschiedlicher 
Referentinnen und Referenten zu den 
Themenbereichen „Der verschollene 
Erbe“, „Vor- und Nacherbenfolge in der 
nachlassgerichtlichen Praxis“, „Deut-
sche Schriften lesen – Tipps und Tricks 
zum Entziffern von Erbnachweisen“ so-
wie „Aktuelle Entwicklung im Erb- und 
Nachlassverfahrensrecht“. 
Im kommenden Jahr wird die Fach-
tagungsreihe in Mannheim fortgesetzt 
werden.

BDR Hessen

Prof. Dr. Malte Graßhof referierte zum Thema „75 Jahre Grundgesetz – wo steht der Rechtspfleger?“

(c) BDR
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I. Zielsetzung und Notwendig-
keit der Regelungen 

Vorbehaltlich der Übertragung einzelner Ge-
schäfte auf den Richter (§ 15 RpflG) ist der 
Rechtspfleger im Betreuungsverfahren um-
fassend zuständig, insbesondere für die Auf-
sicht (§ 1862 BGB) und die Festsetzung der 
Vergütung. Dabei gilt es nicht nur die Arbeit 
des Betreuers zu würdigen, zu lenken und 
zu vergüten, sondern in erster Linie soll die 
Verantwortung gegenüber dem Betreuten, 
seinem persönlichen und wirtschaftlichen 
Wohlergehen wahrgenommen und in aller 
Konsequenz auch im Verhältnis zum Betreuer 
umgesetzt werden. Dies ist der rechtsstaatliche 
Auftrag, dem alles unterzuordnen ist. Die Be-
lastung der Gerichte und seiner Mitarbeiter ist 
hinlänglich bekannt. Jede Verschlankung und 
Vereinfachung in Verfahrensabläufen berührt 
die Tätigkeit des Rechtspflegers unmittelbar: 
Ressourcen, die durch eine effizientere Ver-
fahrensgestaltung eingespart werden können, 
werden an anderer Stelle dringend benötigt 
und sofort aufgefangen und sind deshalb als 
notwendig und überfällig ausdrücklich zu be-
grüßen. 

Die Notwendigkeit einer Vereinfachung 
des VBVG, einer Anhebung der Vergütung 
der Berufsbetreuer und der Vereinfachung der 
Paragraphen § 1872 BGB wird ebenfalls ge-
sehen und ausdrücklich befürwortet. 

In den letzten Jahren hat die Bearbeitung 
der Vergütungsanträge einen erheblichen Teil 
der Arbeitszeit der in den Betreuungsgerichten 
eingesetzten Rechtspfleger gebunden. Dies ist 
umso bedauerlicher, da die Arbeitskraft des 
Rechtspflegers viel stärker mit der Aufsicht 
in den einzelnen Betreuungsverfahren befasst 
sein sollte, als mit dem Nebengeschäft der Ver-
gütung. 

Betrachtet man zudem die Entwicklung 
des Betreuervergütungsrechtes seit 2005 so ist 
festzustellen, dass mit der Einführung der Fall-
pauschalen und der Maßgabe, dass die Vergü-
tung in Abständen von mindestens 3 Monaten 
geltend gemacht werden können, dies häufig 
zu einer Vervielfachung der Anträge geführt 

hat. Bei der früheren Zeitabrechnung war es 
oftmals üblich, dass Vergütung für Zeiträume 
von 6 Monaten oder sogar Jahresabrechnun-
gen geltend gemacht wurden. Mit der Einfüh-
rung des VBVG hat dies stark abgenommen. 
Die Anzahl der Anträge könnte also auch mit 
einer Verlängerung dieses Zeitraumes deutlich 
reduziert werden. 

Zu B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 Nr. 1 a 
Eine Anpassung der Stundensätze der beruf-
lichen Vormünder erscheint angemessen und 
bleibt hier eher im unteren Bereich der mög-
lichen Anhebung. Strukturell erfolgen keine 
weiteren Änderungen. Insbesondere verbleibt 
es im Bereich der Vormündervergütung wei-
terhin bei 3 Qualifikationsstufen. 

Zu Artikel 1 Nr. 3 a 
Die Abschaffung der Vergütungsstufe A wird 
befürwortet. Es wäre durchaus auch vertret-
bar - nach dem Grundsatz „gleiches Geld für 
gleiche Arbeit“ - in Anbetracht der Anforde-
rungen zur Betreuerregistrierung nur noch 
eine Vergütungsstufe einzuführen. Wichtig ist 
hierbei jedoch, dass für aktuell unter Tabelle 
B fallende Betreuer ein Bestandsschutz, also 
keinen Nachteil durch die Zusammenlegung, 
geschaffen würde. Die Fähigkeiten als Berufs-
betreuer sollen durch die Sachkundenachwei-
se erworben werden. Hier fehlt es aktuell an 
einem vergleichbaren, einheitlichen Wissens-
nachweis der Betreuer am Ende der jeweiligen 
Module bzw. einer einheitlichen Ausbildung. 
Dies ist durch die unterschiedlichen Anbieter 
und offenbar fehlende Vorgaben hinsichtlich 
des Leistungsnachweises der Teilnehmer mo-
mentan nicht gegeben. Die Betreuer sollten 
den Nachweis erbringen, dass sie durch ihr 
Wissen und ihre Fähigkeiten zu vergleichba-
rer, qualitativ hochwertiger Betreuungsarbeit 
befähigt sind. 

Seit der Reform im Jahr 2023 ist die Art 
der Ausbildung oder des Studiums zum Er-
reichen von Stufe B oder C unerheblich. Da-

Stellungnahmen zu Gesetzes- und
Verordnungsentwürfen

 

 
25. Oktober 2024: Zum Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der 
Vormünder- und Betreuervergütung und zur Entlastung von Betreuungs-
gerichten und Betreuern, Az. IA5 – 347510#00007#0034

Hintergrund
Das Gesetz zur Anpassung der Betreuer- und 
Vormündervergütung von 2019 erhöhte die 
Vergütung für berufliche Betreuer um 17 %. 
Seit 2022 führten größer werdende Infla-
tionsraten (2021: 3,1 %, 2022: 6,9 %, 2023: 5,9 
%) jedoch zu erheblichen Kostensteigerun-
gen. Als vorübergehender Ausgleich wurde 
ab Januar 2024 eine Inflationsausgleichs-
Sonderzahlung eingeführt, die Ende 2025 
ausläuft. Eine dauerhafte Neuregelung der 
Vergütung ist erforderlich und wird nach 
Abschluss einer bis Ende 2024 geplanten 
Evaluierung durch das Bundesministerium 
der Justiz erfolgen.

Das aktuelle Vergütungssystem ist seit 
2005 weitgehend unverändert. Es basiert 
auf komplexen Pauschalen, die Faktoren 
wie Vermögensstatus, Wohnort und Betreu-
ungsdauer berücksichtigen. Daraus ergeben 
sich 60 Fallgestaltungen. Das Syxstem gilt 
als bürokratisch und wenig transparent. Im 
Zuge der Evaluierungsergebnisse soll es da-
her vereinfacht werden.

Die Inflationsausgleichs-Sonderzahlung 
zielt auch auf Ausgleich gestiegener Kosten 
ehrenamtlicher Betreuer, insbesondere für 
Fahrtkosten. Nach ihrem Auslaufen wird 
jedoch eine Anpassung der Aufwandspau-
schale nach § 1878 BGB notwendig sein, da 
die Kosten voraussichtlich dauerhaft hoch 
bleiben.

Auch die Vergütungssätze für Vormün-
der, Verfahrenspfleger und Nachlasspfleger 
wurden seit 2019 nicht angepasst und sollen 
auf Grundlage der Evaluierung überarbeitet 
werden. Eine Rückkehr zum Vergütungs-
niveau vor Einführung der Sonderzahlung 
würde das Betreuungssystem erheblich 
belasten, da bereits jetzt in Teilen Deutsch-
lands ein Mangel an beruflichen Betreuern 
besteht.

Der Entwurf steht im Kontext der UN-
Agenda 2030 und unterstützt das Ziel, in-
klusive Institutionen aufzubauen und den 
Zugang zur Justiz zu gewährleisten.

Das neue Vergütungssystem soll sowohl 
die Amtsgerichte als auch die beruflichen 
Betreuerinnen und Betreuer von unnötigem 
bürokratischem Aufwand entlasten als auch 
die Vergütung an die Tarifentwicklung im 
öffentlichen Dienst anpassen. Auch die Ver-
gütung der berufsmäßigen Vormünder, Ver-
fahrenspfleger, Umgangs-, Ergänzungs- und 
Nachlasspfleger soll auf ein zeitgemäßes Ni-
veau erhöht werden. Weiter wird der Berech-
nungsfaktor bei § 1878 BGB für ehrenamtli-
che Betreuerinnen und Betreuer erhöht.



bei wird es auch mit der jetzt beabsichtigten 
Reform verbleiben. Aus gerichtlicher Sicht 
erscheint es aber gerade wichtig, im Betreu-
ungsrecht an sich ausgebildet zu sein, als dass 
man aufgrund irgendeines absolvierten Stu-
diums mehr Vergütung als andere Betreuer 
bekommt. Insofern sollte perspektivisch hin-
sichtlich des Sachkundenachweises noch eine 
Anpassung erfolgen. 

Zu Artikel 1 Nr. 4 a 
Der Wegfall des Vergütungskriteriums des 
„Aufenthaltsortes“ wird ausdrücklich be-
grüßt. Dieses Kriterium war in der Praxis 
bei den verschiedenen Wohnformen immer 
wieder problembehaftet. Allein der Wegfall 
dieses Kriteriums wird zu einer Arbeitsver-
einfachung und Beschleunigung der Bearbei-
tung der Betreuervergütung führen, da sehr 
zeitaufwändige Recherchearbeit wegfällt. 

Andererseits wird jedoch die Gefahr ge-
sehen, dass immer mehr Betreute immer 
schneller ins Heim „abgeschoben“ werden. 
Natürlich ist der Arbeitsaufwand eines Be-
treuers bei jemandem, der zuhause ist, viel 
höher als bei jemandem, der im Heim ist 
und dort rundum versorgt wird. Die neue 
Regelung wird dem nicht gerecht. Wenn ein 
höherer Arbeitsaufwand sich nicht in der Ver-
gütung widerspiegelt, droht die Gefahr, dass 
Betreute schneller im Heim landen. 

Folge von Heimunterbringungen ist bei 
den mittellosen immer ein enormer Kosten-
aufwand für die Pflege- und Sozialkassen, die 
erheblich höher ausfallen, als die Vergütungs-
erhöhung. 

Gerade bei „Grenzfällen“, also Betreu-
ten, die sich gerade noch zuhause versorgen 
können, schafft der Gesetzgeber mit der neu-
en Regelung ja förmlich einen Anreiz, diese 
dann ins Heim zu drängen. Vor allem wenn 
man bedenkt, dass sich die Vergütung nach 
dem Gesetzesvorschlag für Mittellose im 
Heim ab dem dritten Jahr um 62,7 % und 
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die Vergütung für Vermögende im Heim ab 
dem dritten Jahr um 81,1 % im Vergleich zur 
bisherigen Vergütung erhöhen würde. 

Vergleicht man nämlich die jährliche Ver-
gütung ab dem dritten Jahr (bisherige Rege-
lung und geplante Neuregelung) ergeben sich 
folgende Beträge: 

Im Heim und mittellos: 
1.225 € (bisher) -> 1.992 € (neu) =  
Steigerung um 62,7 %
Im Heim und vermögend: 1.524 € (bisher) 
-> 2.760 € (neu) =  
Steigerung um 81,1 
Zuhause und mittellos: 2.052 € (bisher) -> 
1.992 € (neu)  
= Reduktion um 3 %
Zuhause und vermögend: 2.532 € (bisher) 
-> 2.760 € (neu)  
= Steigerung um 9 %

Zu Artikel 1 Nr. 4 b 
Die Reduzierung des Kriteriums der Dauer 
der Betreuung mag bei einer isolierten Be-
trachtung der Vereinfachung der Betreuerver-
gütung ebenfalls als geeignet erscheinen. Die 
im Gesetzesentwurf gebrachten Argumente 
greifen jedoch nicht durch. Zunächst ein-
mal ist in vielen Fällen gar nicht absehbar, ob 
eine längerfristige Betreuung notwendig wer-
den wird oder nicht. Häufig bedarf es einer 
längeren Stabilisierungsphase als lediglich 1 
Jahr, bis eine Betreuung wieder aufgehoben 
werden kann oder sie in geregelten Bahnen 
verläuft. Dies kann vielfach auch nicht vor-
her sicher abgeschätzt werden. Festzuhalten 
bleibt, dass eine Reduzierung dieses Krite-
riums die Berechnung der Vergütung verein-
fachen mag, jedoch auch einer der Faktoren 
darstellt, der zu einer faktischen Reduzierung 
der Vergütung für viele Berufsbetreuer führt. 

Die mitgeteilte durchschnittliche Erhö-
hung der Betreuervergütung um 12,7 Prozent 
kann ohnehin nur bei sehr lange laufenden 
Verfahren festgestellt werden. Als Berech-
nungsmaßstab für die Bestimmung einer 
angemessenen Vergütung für die beruflichen 
Betreuer wurden zudem die durchschnitt-
lichen Kosten eines Betreuungsvereins zur 
Refinanzierung eines Vollzeit-Vereinsbetreu-
ers herangezogen. Diese Berechnung muss an 
dieser Stelle kritisiert werden, da es nicht die 
reelle Arbeitsbelastung eines Berufsbetreuers 
widerspiegelt. 

Gem. § 1859 Abs. 2 Nr. 4 BGB gilt der 
Betreuungsverein als befreiter Betreuer. Sie 
sind somit von Rechnungslegungen und zahl-
reichen Genehmigungserfordernissen befreit. 
Diese Aufgabenfelder stellen jedoch für den 
Berufsbetreuer einen nicht unwesentlichen 

Zeitaufwand dar, der bei der Beurteilung 
des Zeitumfangs der Tätigkeit eines Berufs-
betreuers im Vergleich zu Vereinsbetreuern 
außer Acht bleibt. Folglich ist der angesetzte 
Berechnungsmaßstab nicht aussagekräftig. 

Anpassung der Vergütungshöhe 
Um die Durchführbarkeit einer Daueraus-
zahlung umsetzbar zu gestalten, soll die Ver-
gütungshöhe der Berufsbetreuer vereinheit-
licht werden. Grundsätzlich kann durch eine 
Vereinheitlichung die Arbeitsbelastung bei 
den Berufsbetreuern und den Rechtspflegern 
etwas verringert werden. Jedoch ginge dies zu 
Lasten der Angemessenheit der Vergütung, 
denn eine pauschale Vereinheitlichung wür-
de dem Grundsatz, dass die Vergütung dem 
Arbeitsumfang entsprechen soll, zuwiderlau-
fen. Dabei verkennen wir nicht, dass der Ge-
setzgeber eine Mischkalkulation vornimmt. 
Diese Mischkalkulation geht idealerweise von 
einer Mischung von Heim- und Nichtheim-
bewohnern, vermögenden und mittelosen 
Betreuten und regelmäßig neuen Betreuun-
gen aus. Diese Idealmischkalkulation ist aber 
im tatsächlichen Leben weder durch eine 
Steuerung durch die Betreuungsbehörden, 
noch durch die Betreuungsgerichte sicherzu-
stellen. Oftmals spezialisieren sich auch Be-
treuer auf eine bestimmte Klientel. 

Um den Anforderungen an eine aus-
kömmliche Vergütung für alle beruflichen 
Betreuer gerecht zu werden, müssen daher 
neue Berechnungen unter Einbeziehung der 
realen Verhältnisse in der Bundesrepublik 
Deutschland erfolgen. Dabei muss in der 
Kalkulation auch berücksichtigt werden, dass 
beispielsweise Änderungen im Sozialrecht 
direkte Auswirkungen auf die Betreuerver-
gütung haben können. Als Beispiel sei hier 
die Anhebung der Schonvermögensgrenze 
von 5000,- € auf 10.000,- € genannt. Dies 
hat letztlich zu einer Vergütungskürzung für 
die Berufsbetreuer geführt, da eine erhebliche 
Anzahl an Fällen nicht mehr als vermögend 
abgerechnet werden konnte. 

An dieser Stelle muss auch festgehal-
ten werden, dass das Kriterium der „Dauer 
der Betreuung“ keinen Belastungsfaktor der 
Rechtspfleger in der gerichtlichen Praxis dar-
stellt. Bei einem klar definierten Beginn der 
Betreuung (vgl. § 287 FamFG) war das Aus-
rechnen der jeweiligen Quartale ohne weite-
res möglich. 

Zu Artikel 1 Nr. 5 
Die Abschaffung der Zusatzpauschalen des § 
10 VBVG wird kritisch bewertet. Hier wird 
ein tatsächlicher Mehraufwand in der Füh-
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rung der Betreuung nicht mehr vergütet und 
auch an keiner anderen Stelle kompensiert. 
Dies kann dazu führen, dass gerade für sehr 
vermögende Betreute kaum qualifizierte Be-
rufsbetreuer gefunden werden, da diese keine 
Anreize für die Übernahme einer so aufwän-
digen Betreuung sehen. 

Zudem werden die in der Vergangenheit 
als Anreize gesetzten Zusatzpauschalen zur 
Abgabe von beruflichen Betreuungen an Eh-
renamtler ohne weitere Erklärung im Geset-
zesentwurf abgeschafft. 

Oftmals kritisieren viele Berufsbetreu-
er, dass die Übernahme von Verfahren von 
Berufskollegen jedenfalls zeitlich begrenzt 
sehr aufwändig ist. Es sollte daher vielmehr 
überlegt werden, die Pauschalen noch zu er-
weitern. Und zeitlich begrenzt bei einem Be-
treuerwechsel von Berufsbetreuern auch eine 
Zusatzpauschale zu gewähren. Ein erhöhter 
Prüfaufwand wäre damit kaum verbunden, 
da der Vorgang durch den Wechsel der Be-
treuungsperson offensichtlich ist. 

Zu Artikel 1 Nr. 12 
Es bestehen keine Bedenken gegen die Ein-
führung dieser beiden neuen Regelungen. 
Hinsichtlich der Sondervergütung nach § 
16 VBVG RefE muss jedoch eindeutig klar-
gestellt werden, in welcher Form (Beschluss 
oder einfache Feststellung in der Akte) die 
Feststellung zu erfolgen hat. Und zu welchem 
Zeitpunkt die Feststellung erfolgen muss, also 
vor Beginn der Tätigkeit des Verfahrenspfle-
gers oder ob auch eine nachträgliche Feststel-
lung möglich ist. 

Es ist darüber hinaus nicht eindeutig klar-
gestellt, ob bei einer solchen Feststellung der 
Stundensatz generell erhöht wird, oder nur 
für den Zeitaufwand, der tatsächlich in den 
im § 16 VBVG RefE benannten Zeitraum 
fällt. Darüber hinaus fehlt es an einer Rege-
lung oder Klarstellung für die Fälle in denen 
eine Vergütung nach dem RVG erfolgt. Was 
im Rahmen von Unterbringungs- und Frei-
heitsentziehungsverfahren häufig der Fall ist. 
Die Gesetzesbegründung äußert sich dazu gar 
nicht. Konkret wird im Gesetz festgestellt, 
dass sich der Stundensatz um 25 % erhöht. 
Bei einer Vergütung nach dem RVG fallen 
jedoch Festgebühren an. Wie ist in solchen 
Fällen zu verfahren? 

Insoweit bedarf es einer weiteren Ausge-
staltung dieser neuen Regelung. 

Zu Artikel 2 und Artikel 3 Nr. 1 
Der Einführung der Dauerfestsetzung als Re-
gelfall wird hier mit erheblichen Bedenken 
begegnet. Positiv ist jedoch zu bewerten, dass 

sich nunmehr aus der Gesetzesbegründung 
eindeutig ergibt, dass auch das Kriterium der 
Zuverlässigkeit der beruflichen Betreuer ein 
zulässiges Kriterium ist. 

Mit dem Wegfall des zwingenden An-
tragserfordernisses soll es nach der Gesetzes-
begründung auch möglich sein rechtskräfti-
ge Beschlüsse aufzuheben und abzuändern. 
Es fehlt jedoch weiterhin an einer Regelung, 
die den Betreuer verpflichtet zuviel erhaltene 
Vergütung zurückzuzahlen. Daran mangelt es 
bisher. Der bloße Verweis auf eine Aufrech-
nung ist verfehlt, dass dies ein Vorgang ist, der 
nicht vom Rechtspfleger innerhalb des Verfah-
rens vorgenommen werden kann. Ein bloßes 
Verrechnen mit zukünftiger Vergütung wird 
nur in den Fällen möglich sein, in denen im 
gleichen Verfahren für den gleichen Betreuer 
noch weitere Vergütung anfällt. In allen dar-
über hinausgehenden Fällen fehlt es an einem 
klaren Prozedere. Der daraus entstehende Auf-
wand wird eine mögliche Entlastung regelmä-
ßig ad absurdum führen. Die Regelungen zur 
Dauervergütungsfestsetzung sind daher drin-
gend noch weiter auszugestalten. 

Zu Artikel 4
Die geplanten Änderungen zur Schlussab-
rechnung und der Anpassung des Schluss-
berichtes sind zu begrüßen und werden nun-
mehr tatsächlich zu einer Vereinfachung der 
Schlussabwicklung von Betreuungen führen. 
Dies führt den Rechtsgedanken konsequent 
fort, dass bei Betreuungen, die enden (Auf-
hebung oder Tod) keine Fürsorgepflicht des 
Betreuungsgerichtes mehr besteht. Bereits 
jetzt werden Streitigkeiten zwischen Erben 
bzw. dem ehemals Betreuten und ehemaligen 
Betreuern vor den Zivilgerichten ausgetragen. 

Auch die Anpassung der Höhe der Auf-
wandspauschale begegnet keinen Bedenken, 
auch wenn die Erhöhung sehr zurückhaltend 
erfolgt. 

Fazit: 

An dieser Stelle obliegt es sicher nicht dem 
Bund Deutscher Rechtspfleger umfassende 
Vergleichsberechnungen vorzunehmen, in 
welchen Fällen dieser Gesetzesentwurf eine 
Verschlechterung der Vergütung der Berufs-
betreuer darstellt. Doch seitens der beruf-
lichen Betreuer und derer Fachverbände er-
tönt ein so noch nicht dagewesener Aufschrei. 

Wenn nur einige wenige berufliche Betreuer 
tatsächlich ihre Tätigkeit aufgeben, werden 
Betreuungsbehörden und Betreuungsgerich-
te große Schwierigkeiten haben, geeignete 
Betreuungspersonen für neue Betreuungen 
oder bei erforderlichen Wechseln zu finden. 
Schon heute gibt es vielerorts dramatisch we-
nig berufliche Betreuer die noch Kapazitäten 
zur Übernahme neuer Betreuungen haben. 
Seit Jahren ist die Zahl der ehrenamtlichen 
Betreuer rückläufig. Im erheblichen Maße 
haben Betreuungsvereine schließen müssen, 
und bei den selbstständigen Berufsbetreuern 
befinden wir uns bereits mitten in einem Ge-
nerationswechsel. Wobei von einem Wechsel 
nicht wirklich ausgegangen werden kann, da 
nicht ausreichend Neu-Einsteiger vorhan-
den sind. Wenn sich die Vergütungssituation 
nicht deutlich verbessert, wird sich diese Situ-
ation weiter verschlechtern. 

Schon jetzt kommt es an Betreuungs- 
gerichten teilweise zu Entscheidungen, auch 
bei Vorliegen konkreter Entlassungsgründe 
keine Entlassungen vorzunehmen, da man 
keinen neuen Betreuer findet. Wenn dies zu-
nimmt, wird die Qualität in der rechtlichen 
Betreuung, die durch die Betreuungsrechts-
reform 2023 so deutlich gestärkt werden 
sollte, drastisch abnehmen. Sofern es zu not-
gedrungenen Bestellungen von Behörden- 
betreuern kommt, ist auch hier zu vermuten, 
dass Qualitätseinbußen nicht zu vermeiden 
sind. Auch bei bester Qualifikation und En-
gagement bei Betreuern und im Rahmen der 
Rechtsaufsicht ist ein erheblicher Mangel an 
Manpower nicht aufzufangen. Die Betreu-
ungsbehörden müssten in großem Umfang 
zusätzliches Personal einstellen, der Arbeits-
markt für Sozialarbeiter ist jedoch jetzt schon 
sehr dünn besetzt. Sollte es nicht gelingen, 
wieder mehr qualifizierte und engagierte 
Menschen für die berufliche Betreuungsfüh-
rung zu gewinnen, ist generell eine Umset-
zung des Betreuungsrechts nach Maßgabe des 
§ 1821 BGB nicht möglich. 

Bei allen fiskalischen Überlegungen, die 
diesen Referentenentwurf letztlich prägen, 
sollte doch betrachtet werden, dass diese Ver-
gütungsregelung die derzeitige Betreuungs-
rechtslandschaft, die insbesondere durch die 
– auch nicht ganz kostengünstige – Reform 
2023 gestärkt wurde, nachhaltig zu beschädi-
gen droht. Eine Überarbeitung des Entwurfs 
ist im Hinblick auf die zu erwartenden Aus-
wirkungen zwingend geboten. 

„Die beabsichtigte Vergütungsregelung droht die Be-
treuungsrechtslandschaft nachhaltig zu beschädigen.“
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Mainz, 30. Dezember 2024
Am 31. Dezember 2024 treten von dem 

Justizministerium auf den Weg gebrachte 
Vorschriften in Kraft, die es Rechtspflege-
rinnen und Rechtspflegern ermöglichen, in 
ihren Sitzungen Robe zu tragen. 

Justizminister Herbert Mertin erklär-
te zur Gesetzesänderung: „Als das Institut 
der Rechtspfleger eingeführt wurde, hat 
diese Berufsgruppe Aufgaben übernom-
men, die zuvor Richterinnen und Richter 
erledigt haben. Trotzdem sieht das Gesetz 
bislang nicht vor, dass Rechtspflegerinnen 
und Rechtspfleger in den von ihnen gelei-
teten Verfahren eine Robe tragen dürfen. 
Ich kann ihren Wunsch, dass wir das än-
dern, sehr gut nachvollziehen. Denn bei 
Zwangsversteigerungsterminen oder Ter-
minen in Insolvenzverfahren repräsentie-
ren Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger 
das Gericht ebenso, wie es sonst Richte-
rinnen und Richter tun. Rein optisch ist 
ihre herausgehobene Stellung aber nicht 
sofort erkennbar. Dass wir die Amtstracht 
für Rechtspflegerinnen und Rechtspfle-
ger einführen, ist dabei nicht allein ein 
Zeichen der gebotenen Wertschätzung. 
Die Robe trägt auch dazu bei, den Res-
pekt der Beteiligten gegenüber unserer  
Justiz zu stärken.“

Die Vorsitzende des rheinland-pfälzi-
schen Landesverbands des Bunds Deut-
scher Rechtspfleger Jella Fiebach und der 
stellvertretender Vorsitzende Christopher 
Zipf betonten anlässlich des bevorstehen-
den Inkrafttretens: „Die Einführung der 
Robe für Rechtspflegerinnen und Rechts-
pfleger stellt einen Meilenstein für unseren 
Berufsstand dar. Dieser Schritt ist nicht 
nur eine Anerkennung unserer Arbeit, 
sondern verleiht der Unparteilichkeit und 
Objektivität im Rahmen unserer sachlich 
unabhängigen Entscheidungsfindung be-
sonderen Ausdruck. Wir danken dem Mi-
nisterium der Justiz für die angenehme und 
zielführende Zusammenarbeit!“

Quelle: Justizministerium Rheinland-Pfalz

Justizminister Mertin: „Mit 
der Robe für Rechtspflege-
rinnen und Rechtspfleger 
stärken wir den Respekt vor 
einem wichtigen Amt!“

sen und Problemen der Menschen in unse-
rem Land orientieren. Ob die Verlängerung 
der Widerrufsfrist bei Haustürgeschäften, 
die Abschaffung von Gebühren für Mietver-
tragsausfertigungen oder der Abbau bürokra-
tischer Hürden im Betreuungsrecht: Unser 
Ziel ist es, das Leben der Bürgerinnen und 
Bürger einfacher zu machen“, so Dr. Wahl-
mann. Aber auch die Stärkung von Ermitt-
lungsbehörden nahm einen zentralen Punkt 
bei der Konferenz in Berlin ein: „Damit wir 
als Justiz am Ende die Täterinnen und Täter 
vor Gericht stellen und verurteilen können, 
brauchen wir effektive Ermittlungs- und 
Fahndungsinstrumente. Auch hier haben wir 
gemeinsam Einiges erreichen können, etwa 
bei der gesetzlichen Regelung des DNA-
Einmalabgleichs mit der DNA-Analysedatei 
oder der Verbesserung der Ermittlungsmög-
lichkeiten bei verschlüsselten Messenger-
Diensten. Jetzt ist der Bund am Zug und 
muss rasch handeln.“

Die Beschlüsse der Konferenz sind ab-
rufbar unter www.jumiko.de

Quelle: Justizministerium Niedersachsen

Berlin, 28. November 2024
„Wir haben hier in Berlin an die erfolg-

reiche Frühjahrskonferenz in Hannover an-
geknüpft und wieder zahlreiche wegweisende 
Vorhaben auf den Weg gebracht. Wir erleben 
gerade eine turbulente Zeit, sowohl im In- 
als auch im Ausland. Umso wichtiger ist es, 
dass wir als Justiz mit starker und vereinter 
Stimme sprechen und unsere Interessen als 
Dritte Staatsgewalt selbstbewusst vertreten. 
Das ist uns hervorragend gelungen und ich 
danke meinen Kolleginnen und Kollegen aus 
den Ländern für die vertrauensvolle und pro-
duktive Zusammenarbeit“, so fasste die Vor-
sitzende der 95. Justizministerkonferenz und 
Niedersächsische Justizministerin Dr. Kath-
rin Wahlmann die Ergebnisse der Justizmi-
nisterkonferenz zusammen. Über 60 Themen 
standen auf der Tagesordnung der Herbst-
konferenz. Mit insgesamt 34 beschlossenen 
Initiativen haben die Länder erneut wichti-
ge Justiz-Vorhaben für die Zukunft auf den 
Weg gebracht.

„Die Konferenz stand ganz im Zeichen 
von Bürgernähe. Wir haben zahlreiche Be-
schlüsse gefasst, die sich an den Bedürfnis-

Erfolgreicher Abschluss der 95. Justizministerkonferenz

Studie zur Machbarkeit einer bundeseinheit-
lichen Justizcloud in Auftrag gegeben. Diese 
Studie liegt nunmehr vor. Sie kommt zu dem 
Ergebnis, dass sich eine bundeseinheitliche 
Cloud-Infrastruktur für justizbezogene An-
wendungen praktisch realisieren lässt – und 
dass ihre Verwirklichung erhebliche Kosten- 
und Qualitätsvorteile verspricht. Auf Grund-
lage dieser Studie haben die Justizministe-
rinnen und Justizminister eine gemeinsame 
Erklärung verabschiedet: Bund und Länder 
formulieren darin das gemeinsame Ziel, bis 
Ende 2026 eine erste Version einer bundes-
einheitlichen Justizcloud zu realisieren. Fi-
nanziert werden soll das Vorhaben aus der 
Digitalisierungsinitiative der Justiz.

Quelle: Pressemitteilung Nr. 105/2024 des BMJ

Berlin, 28. November 2024
Die Justizministerinnen und Justizminis-

ter von Bund und Ländern haben sich am 
28. November 2024 in Berlin zu ihrem fünf-
ten Bund-Länder-Digitalgipfel getroffen. Im 
Fokus des Treffens stand das Vorhaben der 
gemeinsamen Entwicklung einer bundesein-
heitlichen Justizcloud: also einer gemeinsa-
men Cloud-Infrastruktur für justizbezogene 
IT-Anwendungen von Bund und Ländern. 

Bei ihren vorangegangenen Treffen hat-
ten die Ministerinnen und Minister eine 

Fünfter Bund-Länder-Digitalgipfel der Justizministerinnen 
und Justizminister: Beschluss zur Justizcloud

MasterCard Gold 
– Gebührenfrei weltweit –

www.bdr-online.de
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Kein Protokoll = keine Ver-
kündung = kein Urteil
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 24. Okto-
ber 2024 - 2 AZR 260/23

Leitsatz
„Die Verkündung eines Urteils – gerade in 
einem gesonderten Verkündungstermin – 
kann nach § 160 Abs. 3 Nr. 7, § 165 ZPO 
nur durch ein Protokoll bewiesen werden.“

Sachverhalt
Vorliegend hatte das Arbeitsgericht Ham-

burg einer Kündigungsschutzklage per „Teil-
urteil“ stattgegeben. Das „Teilurteil“ beruh-
te auf einer mündlichen Verhandlung vom 
12.01.2023, wobei die Urteilsverkündung 
zunächst für den 02.02.2023 angesetzt und 
dann auf den 23.02.2023 verschoben wurde. 
Ein Verkündungsprotokoll existiert nicht. 
Das „Teilurteil“ war lediglich mit einem Ver-
kündungsvermerk der Urkundsbeamtin der 
Geschäftsstelle untrennbar verbunden. Nach 
Auskunft der UdG werden Protokolle über 
gesonderte Verkündungstermine in der be-
treffenden Kammer seit der elektronischen 
Führung der Prozessakten nicht mehr er-
stellt. Nach Zustellung des „Teilurteils“ legte 
die Beklagte Berufung ein, die vom Landes-
arbeitsgericht Hamburg zurückgewiesen 
wurde. Auf Revision hob das Bundesarbeits-
gericht sowohl das Berufungsurteil als auch 
das „Teilurteil“ auf und verwies die Sache 
ans Arbeitsgericht zurück.

Aus den Urteilsgründen
I. Das „Teilurteil“ des Arbeitsgerichts lei-

det an einem nicht behebbaren Verfahrens-
fehler. Es ist weder verkündet noch auf an-
dere Weise wirksam geworden. Damit ist die 
erste Instanz bislang nicht abgeschlossen.

1. Die Verkündung eines Urteils erfolgt 
im Namen des Volkes durch Vorlesung der 
vollständigen Urteilsformel einschließlich 
Kostenentscheidung, Streitwert und ggf. 
einer Entscheidung über die Zulassung der 
Berufung, jedenfalls aber durch Bezugnah-
me auf die schriftlich niedergelegte Urteils-
formel; sie hat immer in öffentlicher Sitzung 
zu erfolgen, § 60 ArbGG, § 311 Abs. 2 Satz 
1 ZPO, § 173 Abs. 1 GVG. Ein Urteil wird 
erst durch diese förmliche Verlautbarung 
mit allen prozessualen und materiell-recht-
lichen Wirkungen existent. Solange die Ent-
scheidung noch nicht verkündet wurde, liegt 
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rechtlich nur ein – allenfalls den Rechts-
schein eines Urteils erzeugender – Entschei-
dungsentwurf vor (BAG 23. März 2021 – 3 
AZR 224/20 – Rn. 20; 14. Oktober 2020 
– 5 AZR 712/19 – Rn. 9, BAGE 172, 372; 
für das Beschlussverfahren: BAG 17. August 
2022 – 7 ABR 3/21 – Rn. 23).

2. Die Verkündung einer Entscheidung ist 
nach § 160 Abs. 3 Nr. 7 ZPO im Protokoll 
festzustellen. Die Feststellung der Verkün-
dung ist eine nach § 165 ZPO wesentliche 
Förmlichkeit, die nur durch das Protokoll 
bewiesen werden kann (vgl. BGH 8. Febru-
ar 2012 – XII ZB 165/11 – Rn. 12). Findet 
sich im Protokoll kein Hinweis auf die Ver-
kündung des Urteils, steht infolge der Be-
weiskraft des Protokolls gemäß §§ 165, 160 
Abs. 2 ZPO ein Verstoß gegen das aus § 60 
ArbGG, § 311 Abs. 2 Satz 1 ZPO, § 173 
Abs. 1 GVG folgende Erfordernis der Ur-
teilsverkündung in öffentlicher Sitzung fest 
(BAG 23. März 2021 – 3 AZR 224/20 – Rn. 
21; 14. Oktober 2020 – 5 AZR 712/19 – 
Rn. 10,BAGE 172, 372).

3. Das gilt auch, falls es – wie vorliegend – 

kein unterschriebenes Protokoll der Verkün-
dung gibt. Wenn die Feststellung der Ver-
kündung eine nach § 165 ZPO wesentliche 
Förmlichkeit ist, die nur durch das Protokoll 
bewiesen werden kann (vgl. BGH 8. Februar 
2012 – XII ZB 165/11 – Rn. 12), und es 
kein Protokoll gibt, kann die Verkündung – 
gerade in einem gesonderten Verkündungs-
termin – nicht durch ein Protokoll bewie-
sen werden (BAG 23. März 2021 – 3 AZR 
224/20 – Rn. 22).

4. Da der Beweis der Beachtung der we-
sentlichen Förmlichkeiten nur durch das 
Sitzungsprotokoll erbracht werden kann, 
beweist der Vermerk des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle nach § 315 Abs. 3 ZPO 
eine Verkündung nicht (vgl. BAG 14. Okto-
ber 2020 – 5 AZR 712/19 – Rn. 10, BAGE 
172, 372). Zweck dieses Verkündungsver-
merks ist die Bescheinigung der Überein-
stimmung des Urteilstenors mit der verkün-
deten Urteilsformel (BAG 23. März 2021 
– 3 AZR 224/20 – Rn. 23). Das gilt unver-
ändert auch bei elektronischer Führung der 
Prozessakten. 

10.–12.01.2025 Bundesleitungssitzung Hamburg

21.–22.02.2025 21. Deutscher Zwangsverwaltungstag Hannover

25.02.2025 Betreuungsgerichtstag West Bochum

07.–08.03.2025 Herausgeberkonferenz Rpfleger Bamberg

14.03.2025 Nachlasspflegschaftstag Hannover

26.03.2025 Betreuungsgerichtstag Mitte Kassel

02.04.2025 Jahrestagung der Zwangsverwalter DAV Berlin

02.–04.04.2025 22. Deutscher Insolvenzrechtstag 2025 Berlin

05.–08.04.2025 Bulei/Präsidiumssitzung Berlin

07.04.2025 BDRhauptstadtFORUM Berlin

10.–11.04.2025 Baden-Württ. Betreuungsgerichtstag Herrenberg

24.–25.06.2025 Bundesfachtagung Vormundschaft Isernhagen

07.07.2025 Sommerfest von BDR, DAAV, DGVB Berlin
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,, ,,Wer sich in der Praxis für die Zwangsvoll-
streckung als kompetent sehen will, darf
also auf dasWerk von Hintzen, Goldbach
und Vuia schlicht nicht verzichten.
(VRiOLG Frank-Michael Goebel, Rpfleger 2024, 633)

Wege zum Erfolg.
Das Handbuch vermittelt das für eine erfolgreiche Zwangsvollstreckung notwendige
Grundwissen verbunden mit vertieften Kenntnissen der Rechtsgrundlagen und
Erfahrungen aus der Praxis. Die 2. Auflage ist topaktuell und berücksichtigt u.a.
� die allgemeinen Verfahrensvoraussetzungen unter besonderer Berücksichtigung

der Erfordernisse des Elektronischen Rechtsverkehrs,
� die Änderungen nach dem Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschafts-

rechts (MoPeG),
� die aktuellen Änderungen zur Vergütung der Zwangsverwalter v. 22.3.2024,
� die Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2024 v. 10.5.2024/23.5.2024, und
� die Zweite Verordnung zur Änderung der Zwangsvollstreckungsformular-

Verordnung (ZVFV) v. 17.6.2024.

Im Anhang wird als Ausblick bereits erläutert:
� das Gesetzesvorhaben zur weiteren Digitalisierung der Zwangsvollstreckung,
� der Gesetzentwurf zur Bekämpfung missbräuchlicher Ersteigerungen von

Schrottimmobilien,
� das Gesetz zur Förderung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in der Zivil-

gerichtsbarkeit.

Mit zahlreichen Praxistipps und rund 50 Mustern inklusive.
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